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1. Meine Verfassungsgerichtshof-Beschwerde B 95/09

1. Meine Berufung vom 3.9.2007 zu Zahl S 4.429/06 der BPD Wiener Neustadt

Sehr geehrte Damen und Herren !

Gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wiener Neustadt vom 16.8.2007, zugestellt durch Hinterlegung am 23.8.2007, mit dem ich mit EUR 40,00 Geldstrafe bestraft wurde (Ersatzfreiheitsstrafe 20 Stunden, Verfahrenskostenbeitrag EUR 4,00), erhebe ich binnen offener Frist 

B e r u f u n g

mit folgender 

Begründung

1. Sachverhalt

a) Allgemeines

Ich habe am 11.3.2006 um 09:35 Uhr in Wiener Neustadt, Haggenmüllergasse gegenüber ONr. 15 das Auto mit dem behördlichen Kennzeichen … zum Halten abgestellt, obwohl an dieser Stelle ein durch das Vorschriftszeichen „Halten und Parken verboten“ kundgemachtes Halte- und Park​verbot bestand. 

[OS 2:] Die Verwaltungsstrafe besteht auf Grund der derzeit geltenden Rechtsordnung zu Recht, jedoch ist die Verordnung betreffend das gegenständliche Halte- und Parkverbot gesetz​widrig, weil sie dringend benötigten, an sich öffentlichen Park​raum ohne sachliche Rechtfertigung be​schränkt, damit einige wenige Private aus ihren in Häusern befindlichen Privatpark​plätzen jeder​zeit ungehindert ausfahren (und wieder einfahren) können. [Ergänzung anlässlich Internet-Ver​öffent​lichung 2010: Siehe den Text der Verordnung unten S. 7]
Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das gegenständliche Halteverbot, wel​ches der Unabhängige Verwaltungssenat Niederösterreich beim Verfas​sungs​​gerichts​hof anfechten möge, habe ich im Einzelnen im Schriftverkehr mit der BPD Wiener Neustadt angeführt. Ich wiederhole hier auszugsweise meine Schrei​ben an die BPD Wiener Neustadt, insbesondere die darin angeführten verfas​sungs​rechtlichen Bedenken, welche Schreiben ich zu Ausfüh​rungen dieser Beru​fung erkläre.

Klarstellend sei noch bemerkt, dass ein derartiges Halte- und Parkverbot nicht nur im (über​wiegenden) öffentlichen Interesse erlassen werden darf, sondern auch im (überwiegenden) Privat​interesse (zB Behindertenparkplatz, siehe unten). In jedem Fall bedarf es einer sachlichen Recht​fertigung, an der es hier fehlte.
b) Aus meinen Schreiben an die BPD Wiener Neustadt

Aus meinem Schreiben vom 23.3.2006:

Am Samstag, dem 11.3.2006, fand ich kurz nach 9 Uhr 35, nach meiner Rückkehr aus der Bibliothek, wo ich nur Bücher zurückgegeben hatte, auf unserem Auto mit der Nummer … die gegenständliche Organstrafverfügung über EUR 14,00 vor. Ich selbst hatte den Wagen gefahren und im Halteverbot Haggenmüllergasse 16 und 18 abgestellt.

Vorausschicken darf ich, dass der Beamte korrekt gehandelt hat.

Das gegenständliche Halteverbot, eine Verordnung nach der Straßenverkehrs​ord​nung, ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit gesetzwidrig: Dieses Halteverbot (es betrifft meiner Schätzung nach 4 Fahrzeuge) dient offensichtlich dazu, einigen Pri​vat​autos (vermutlich 3) die ungehinderte Ein- und Ausfahrt aus ihren in den Häu​sern befindlichen Privat​parkplätzen zu sichern. Damit fehlt es an einem öffent​lichen Interesse für die Erlassung des Halteverbotes, das Halteverbot wurde in ver​fas​sungs​widriger (gleich​heitswidriger) Interpretation der StVO erlassen. 

[OS 3:] Für die ungehinderte Ein- und Ausfahrt in bzw aus (nach dem Wegfahren leer​ste​hen​den, anderen nicht zur Verfügung stehenden) Privat​park​plätzen darf man näm​lich nicht ohne weiteres dringend be​nötig​ten und dauernd zur Verfügung stehenden öffentlichen Parkraum in Anspruch neh​men. Es gilt das Verhältnis​mäßig​keits​prin​zip. Bei einer Aus​fahrt aus einer Groß​garage wäre es anders. 

Aus meinem Schreiben vom 18.5.2006:

Für die Zukunft könnte ich mir als einen möglichen allgemeinen Lösungsansatz vorstellen, dass für die nach der jeweiligen Lage kritischen Tages- und Nachtzeiten bestimmte Aus- und Einfahrzeiten festgesetzt werden, wo das Halten verboten ist, und ansonsten das Halten und Parken den allgemeinen Regeln (Kurzparkzone etc) unterliegt.

Aus meinem Schreiben vom 30.6.2006:

… 

[OS 4: ...] Aus meinem Schreiben vom 26.7.2006:

Unter einem hat mir die BPD Wiener Neustadt nunmehr die Verordnung des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 2.9.1999, Zahl 4/VA-494-99, zugesandt, mit welcher auf der Nordseite der Haggen​müller​gasse, beginnend ab der östlichen Ecke der Einfahrt in die Liegenschaft Haggen​müller​gasse 16, auf eine Länge von 15,00 m in westlicher Richtung ein Halteverbot angeordnet wurde (damit ist also auch die Einfahrt selbst von der Verordnung mit umfasst). 

Ebenso wurde mir die erste Seite der Niederschrift mit GrI … vom 4.7.2006 über​sandt. Darin heißt es:


„Ich kann nur angeben, dass der PKW damals im absoluten Halte- und Parkverbot gestanden ist. Bezüglich der Verordnung verweise ich zum Magistrat der Stadt Wiener Neustadt. 

Ob diese Verordnung gesetzwidrig ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Diese Verordnung ist aber meiner Meinung nach notwendig, um den Garagenbesitzern die Ein- und Ausfahrt zu ermög​lichen.“ 

Binnen offener Frist erstatte ich hiemit folgende Rechtfertigung:
[OS 5:] Wie nunmehr auch durch die Aussage des damals einschreitenden Beamten GrI … bestätigt, stand ich damals im absoluten Halteverbot und nicht im Ladetätigkeits​halteverbot…

Was die von GrI … angesprochene Notwendigkeit betrifft, den Garagen​besitzern die Ein- und Ausfahrt zu ermöglichen, so bestätigt dies meinen gegen die Verord​​nung erhobenen Einwand, dass diese Verordnung offensichtlich dazu dient, einigen Privatautos (vermutlich 3) die ungehinderte Ein- und Ausfahrt aus ihren in den Häu​sern befindlichen Privat​parkplätzen zu sichern. Womit es offenbar an einem öffent​lichen Interesse für die Erlassung des Halteverbotes fehlt. 

Im Übrigen fehlt es – jedenfalls nach den mir bisher vorliegenden Unter​lagen – auch an einem derart überwiegenden Privatinteresse, welches ein absolutes Halteverbot rechtfertigen würde, vergleichbar dem Privatinteresse an einem Behin​der​ten​park​platz für ein ganz bestimmtes Fahr​zeug (Kennzeichen auf einer Zusatztafel ange​geben). 

Zwar ist ein Stellplatz in einem Haus geeignet, den öffentlichen Parkraum zu ent​las​ten, jedoch dann nicht, wenn dabei (durch die permanent frei zu haltende Ein​fahrt) praktisch ein Stellplatz auf Dauer verstellt wird, und zwar auch dann, wenn nicht im Haus, sondern außerhalb auf öffent​lichem Parkraum geparkt wird, womit ein Auto zwei Stellplätze verstellt.

Gerade in der Haggenmüllergasse hätte der Verordnungsgeber gegenüber Privat​inter​essen beson​ders vorsichtig sein müssen, befinden sich dort ja gleich zwei für die Öffentlichkeit bedeutsame Einrichtungen, nämlich die Bücherei und die Musik​schule. (Bemerkt sei, dass theoretisch auch Privatinteressen kollidieren können, zB eine Einfahrt zu einem Stellplatz mit dem Bedürfnis eines Geschäftsinhabers, dass seinen Kunden Parkraum zum Einkaufen zur Verfügung steht.)

Im Übrigen ist die Verordnung vom 2.9.1999 vermutlich zusammen mit einer oder mehreren anderen Verord​nungen zu betrachten (wohl auch die aufgehobene Ver​ord​nung vom 25.9.1989, Zl 11/V-530/1-89). Denn um die Ausfahrt aus dem Haus Hag​gen​müllergasse 16 nach rechts (= der Einbahn folgend Richtung Westen) zu ermög​lichen, braucht es nicht 15 m. Der darüber hinaus gehende Bereich dient of​fenbar dazu, den in den gegenüber (auf der Südseite) lie​genden Häusern abge​stellten Autos die ungehinderte Ausfahrt zu ermög​lichen, und die mir gesendete Verordnung vom 2.9.1999 hat offenbar die frühere Verordnung nur erweitert.

… 

[OS 6: ...] Im Hinblick auf die obigen Ausführungen sowie auf meine Ausführungen vom 23.3. 2006, vom 18.5.2006 und vom 30.6.2006 beantrage ich weiterhin die ersatzlose Einstellung des Straf​ver​fahrens. 

In eventu beantrage ich die Übersendung der weiteren Unterlagen für die Erlassung des Halte​verbotes vom 2.9.1999, wel​ches offenbar auch den gegenüber liegenden Einfahrten dient (damit die Autos um die Kurve kommen). 

Dabei möge(n) nicht nur die (eventuell „aufgehobene/n“) Verordnung(en), sondern auch der Antrag (die An​träge) hiezu mitgesendet werden, um das zu Grunde lie​gen​de Interesse würdigen zu können. Sicherheitshalber möge mir auch noch der An​trag von Frau … vom 23.8.1999 zur Verordnung vom 2.9.1999 ge​sen​det werden.

Aus meinem Schreiben vom 27.7.2007:

Im Hinblick auf meinen Einspruch vom 30.6.2006 hat mir die BPD Wiener Neu​stadt nun eine weitere Aufforderung zur Rechtfertigung vom 18.7.2007, zugestellt am 24.7.2007 durch Hinter​legung, übersandt und dabei für den Fall einer schrift​lichen Rechtfertigung als Termin den 4.9. 2007 festgelegt.

Unter einem hat mir die BPD Wiener Neustadt eine Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 6.7.2007 übersandt, worin mitgeteilt wird, 

„dass Fahrversuche mit den in den Garagen der Liegenschaft Haggenmüllergasse 15 eingestellten Fahrzeugen ergaben, dass auf Grund ihrer Abmessung die Benützung der Garagen beim Abstellen von Fahrzeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite nur unter erschwerten Bedingungen möglich war. 

Es war daher die Erlassung eines Halte- und Parkverbotes gegenüber der Liegenschaft Haggen​müllergasse 15 aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs not​wen​dig.“

Diese Mitteilung des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt ändert nichts an meiner bisherigen Argumentation, dass hier Privatparkplätze auf an sich öffentlichem Park​grund ohne sachliche Rechtfertigung geschaffen wurden (wie dies zB bei einem Park​platz für ein Behindertenfahrzeug mit auf einer Zusatztafel angegebenem Kenn​zeichen der Fall wäre), lediglich die betroffene Straßenseite ist im gegenständlichen Fall nicht – wie zumeist – die an der Ausfahrt gelegene Straßenseite, sondern die gegen​über [OS 7:] liegende. Sodass hier nicht der Privatparkplatz selbst freigehalten werden muss, sondern der zur Ausfahrt nötige, an sich dem öffentlichen Parken zur Ver​fü​gung stehende Raum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Was an der Ge​setz​​widrig​keit der Verordnung betreffend das Halteverbot nichts ändert. 

Auf meinen Lösungsvorschlag für die Zukunft (der meine verfassungsrechtlichen Argumente berücksichtigt, enthalten in meinem Schreiben vom 18.5.2006):

„Für die Zukunft könnte ich mir als einen möglichen allgemeinen Lösungsansatz vorstellen, dass für die nach der jeweiligen Lage kritischen Tages- und Nachtzeiten bestimmte Aus- und Einfahr​zeiten festgesetzt werden, wo das Halten verboten ist, und ansonsten das Halten und Parken den allgemeinen Regeln (Kurzparkzone etc) unterliegt.“

darf ich erinnern.

2. Berufungsgründe

Einziger Berufungsgrund ist, dass die der Bestrafung zu Grunde liegende Ver​ordnung „Halten und Parken verboten“ gesetzwidrig ist.  

3. Anträge

Ich beantrage daher – nach Anfechtung des gegenständlichen Halte- und Park​verbotes wegen Gesetzwidrigkeit durch den Unabhängigen Verwaltungssenat Niederösterreich und anschließender Aufhebung dieses Halteverbotes durch den Verfassungsgerichtshof – die ersatzlose Aufhebung des angefochtenen Bescheides und die Einstellung des Strafverfahrens.

Mit freundlichen Grüßen


Fred Brande


[OS 7.] 

2. Verordnung des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt

Zahl 4/VA-494-99 vom 02.09.1999
(Quelle: An unten 1. bis 3. ergangene Abschrift)
VERORDNUNG

Gemäß den Bestimmungen des § 43 Abs. 1 lit. b Z. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 wird auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, beginnend ab der östlichen Ecke der Einfahrt in die Liegenschaft Haggenmüllergasse 16 auf eine Länge von 15,00 m in westlicher Richtung ein Halteverbot angeordnet.
Die Kundmachung dieser Verordnung hat durch Aufstellung von Vorschriftszeichen gem. § 52 Z. 13 b StVO 1960 (Halten und Parken verboten) mit den Zusatztafeln „Anfang“ und „Ende“ zu erfolgen.
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Verordnung des Magistrates der Stadt Wiener Neu​stadt, Abteilung 11, vom 25.9.1989, Zl.: 11/V-530/1-89, aufgehoben.
Ergeht an: 

1. … [Antragstellerin]
2. Bundespolizeidirektion Wiener Neustadt

3. Magistratsabteilung 13, Wirtschaftshof, mit dem Ersuchen um Aufstellung des genannten Ver​kehrs​zeichens, Bekanntgabe des Tages der Durchführung, entsprechende Abänderung der Boden​markierung (Kurzparkzone) im gegenständlichen Bereich sowie Vorschreibung der anfallenden Kosten an … [Antragstellerin].

[Bemerkungen:

1. Diese Verordnungs-Abschrift war mir erstmals mit Schreiben der BPD Wiener Neustadt vom 19.07.2006 (mit der Aufforderung zur Rechtfertigung nach meinem Einspruch gegen die Straf​verfügung) zur Kenntnis ge​bracht worden.

2. Der UVS-NÖ hat keine Gegenschrift erstattet (Mitteilung des Verfassungsgerichtshofes vom 31.03.2009, B 95/09-5).] 

3. Verkehrstechnisches Gutachten der NÖ Landesregierung vom 7.11.2008
Allgemeines

Vom UVS Wiener Neustadt wurde mit Schreiben vom 9.10.2008 zum Berufungsverfahren Dr. Brande Fred ein Verkehrssachverständigengutachten erbeten, ob das in 2700 Wiener Neustadt, Haggenmüllergasse gegenüber dem Haus Nr 15 seitens des Magistrats Wiener Neustadt am 2.9.1999 ZI: 4/VA-494-99 verordnete Halte- und Parkverbot unumgänglich ist und insbesondere zu prüfen, ob unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips eine zeitliche Einschrän​kung des Halte- und Parkverbotes erfolgen hätte müssen.

Befund

Die Fahrbahn der Haggenmüllergasse weist im ggstl Bereich eine Breite von rd 6 m auf. Beid​seitig sind Gehsteige auf Hochbord vorhanden. Das Halte- und Parkverbot ist für die Einfahrt auf der Seite des Hauses Nr 15 verordnet und kundgemacht. Die Einfahrt befindet sich in einem Haus, das offensichtlich unter Denkmalschutz steht (entsprechende Tafel am Gebäude angebracht).

[OS 2:] Gutachten
Aus verkehrstechnischer Sicht ist festzustellen, dass für die Einfahrt in Senkrechtparkplätze üblicherweise eine Manöverflächenbreite von 6 m erforderlich ist. Im ggstl Bereich ist ein Ein- und Ausfahren ohne mehrmaliges Hin- und Herschieben ohne Halte- und Parkverbot nicht möglich. Eine geringere Manöverflächenbreite könnte dann ange​wendet werden, wenn die Einfahrtsbreite bei der Liegenschaft vergrößert würde. Ob dies im ggstl Fall möglich ist, kann nicht ausgesagt werden, da es sich offensichtlich um ein denkmalgeschütztes Haus handelt und daher eine Verbreiterung der Einfahrt aus Denkmalgründen eventuell nicht möglich ist.

Nachdem diese Garage offensichtlich zu allen Tages- und Nachtzeiten verwendet wird, ist eine zeitliche Einschränkung nicht vertretbar. Insbesondere deshalb, da untertags bei verstärktem Park​druck (lnnenstadtbereich) auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vorhanden ist und dadurch auch eine größere Beeinträchtigung der Leichtigkeit des Verkehrs gegeben ist. Ob dies vertretbar ist oder nicht, kann aus verkehrstechnischer Sicht nur insoferne beantwortet werden, als nicht davon auszugehen ist, dass übermäßige Stauerscheinungen, die die Verkehrssicherheit beein​trächtigen, gegeben sind. Eine Beeinträchtigung von Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs wird wohl anzunehmen sein.

4. Meine Stellungnahme an den UVS-NÖ vom 13.11.2008 

Sehr geehrte Frau Hofrat !

Mit Schreiben vom 7.11.2008 haben Sie mir das verkehrstechnische Sachver​stän​di​gen-Gutachten DI ... vom 7.11.2008 zur Kenntnis gebracht und mir Gelegenheit gegeben, dazu bis 20.11.2008 Stellung zu nehmen.

Innerhalb offener Frist erstatte ich zu diesem Gutachten folgende

Stellungnahme

1. Das Sachverständigen-Gutachten erging allein an Hand der geltenden, wie von mir ein​gehend begründet aber gesetzwidrigen Verordnungslage und geht somit an der ent​scheidenden Rechts​frage der Pri​vat​parkplätze auf an sich öffentlichem Park​grund vorbei. 

Insbesondere hat der Gutachter den an ihn gerichteten Auftrag „zu prü​fen, ob unter Berück​sichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips eine zeitliche Be​schrän​kung des Halte- und Park​verbotes erfolgen hätte müssen“ (Gutachten Seite 1 unter „Allge​meines“), zumindest so verstanden, dass sich dieser Auftrag auf das im Rahmen der (gesetz​widrigen) Verordnungslage bestehende Ver​hältnismäßigkeitsprinzip bezieht, und diesen Auftrag dem entsprechend dahin gehend beantwortet, dass, nachdem [OS 2:] diese Garage offensichtlich zu allen Tages- und Nacht​zeiten verwendet wird, eine zeitliche Einschränkung nicht ver​tretbar ist (Sei​te 2, zweiter Absatz, erster Satz). 

Mit der Anwendung des auf der Ebene der Verordnungserlassung geboten gewe​se​nen (aber eben nicht angewendeten) Verhältnismäßigkeits​prinzips, wonach vor einer Verhängung des Haltever​botes die öffentlichen Interessen gegenüber den Privat​inter​essen abzuwägen gewe​sen wären, hat dies nichts zu tun. Möglicher Weise war aber gerade dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip vom UVS-Auftrag gemeint, um für eine allfällige Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof eine zusätzliche Basis zu haben. Meiner Ansicht nach bedarf es eines solchen Gutachtens nicht, da das Halteverbot, weil unbefristet, die privaten Park​interessen gegenüber den öffent​lichen Parkinter​essen ohne sachliche Recht​fertigung (eine solche wäre ein Behindertenparkplatz für ein bestimmtes KFZ) bevorzugt.  

Für mein (einziges) Berufungsvorbringen der Gesetzwidrigkeit der Verordnung wegen unverhält​nis​mäßiger Berücksichtigung der Privatinteressen gegenüber den öffentlichen Interessen ist das Gutachten jedenfalls nicht relevant.

Irrelevant ist damit auch die Frage, ob der Gutachter wie vom UVS gewünscht tat​sächlich die Ein​fahrt Haggenmüllergasse gegenüber dem Haus Nr. 15 (so im Gut​achten auf Seite 1 unter „All​gemeines“) begutachtet hat oder eine Einfahrt auf der ungeraden Straßenseite. Auf dieser Seite 1 ist unter „Befund“ näm​lich das Halte- und Parkverbot für die Einfahrt auf der Seite des Hauses Nr. 15 ver​​ordnet und kundgemacht. (Wobei ich – siehe Berufung Seite 5 f – innerhalb des 4 Stell​plätze bzw 15 m umfassenden Halteverbotes im Bereich Haggen​müllergasse Nr. 16 und 18 derart stand, dass ich die Aus​fahrt aus dem Haus Nr. 16 gar nicht ver​stellt habe.)

2. Das gesamte Halteverbot betrifft wie erwähnt 4 Stellplätze im Bereich Haggen​müllergasse Nr 16 und 18 und dient offen​sichtlich dazu, vermutlich 3 Privatautos die ungehinderte Ein- und Aus​fahrt aus ihren Privatparkplätzen zu er​möglichen, welche Privatparkplätze sich teil​weise in Häusern befinden, die sich auf der – der (vermutlich) gutachter​lichen Ein​fahrt auf der Seite mit der Nr. 16 – gegen​über lie​genden Straßenseite befinden. Zu diesen Privatpark​plätzen nimmt das Gut​achten nicht Stel​lung, und ein entsprechendes Gutachten an Hand der gelten​den Verord​nungslage wäre ebenso wenig zielführend wie beim vorlie​gen​den Gut​achten. 

Im Hinblick darauf, dass das Halteverbot gesetzwidriger Weise (anstatt nur für be​stimmte Ein- und Ausfahrzeiten zu gelten) zeitlich unbefristet ist, ist es im Übrigen auch irrele​vant, wann und wo genau ich mich im Bereich des 4 Stellplätze umfas​sen​den abso​lu​ten Halte​verbots befunden habe.  

[OS 3:] 3. Ich halte daher meine Anregung, der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Nie​der​österreich möge das gegenständliche Halteverbot wegen Gesetzwidrigkeit beim Verfassungs​gerichtshof anfechten, aufrecht.

Mit freundlichen Grüßen

Fred Brande       

5. Bescheid des UVS-NÖ, Zeichen Senat-WN-07-1030, vom 1.12.2008

Herr Dr. Fred Brande, wohnhaft in 1190 Wien, Weinberggasse 60/16/01, hat gegen das Straf​erkenntnis der Bundespolizeidirektion Wr. Neustadt vom 16.08.2007, ZI. S 4.429/06, betreffend Bestrafung nach der Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO fristgerecht Berufung erhoben.

Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land NÖ hat durch das Mitglied Mag. Kraus​böck über diese Berufung wie folgt entschieden:

[OS 2:] SPRUCH

Der Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens​gesetzes 1991 - AVG keine Folge gegeben und das erstinstanzliche Straferkenntnis vollinhaltlich bestätigt.

Der Berufungswerber hat dem Land Niederösterreich gemäß § 64 Abs. 1 und 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG € 8,-- als Beitrag zu den Kosten des Beru​fungs​verfahrens binnen zwei Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung zu zahlen.

BEGRÜNDUNG

Mit dem Straferkenntnis vom 16.08.2007, ZI. S 4.429/06, erkannte die Bundes​polizei​direktion Wr. Neustadt den Rechtsmittelwerber für schuldig, am 11.03.2006, um 09.35 Uhr, in Wr. Neustadt, Haggenmüllergasse gegenüber dem Haus mit der Nr. 15, den KKW mit dem behördlichen Kennzeichen … zum Halten oder Parken abgestellt zu haben, obwohl an dieser Stelle ein durch das Vorschriftszeichen „Halten und Parken verboten“ kundgemachtes Halte- und Parkverbot bestanden habe.

Die Verwaltungsstrafbehörde erster Instanz legte dem Beschuldigten deswegen die Übertretung des § 24 Abs. 1 lit.a StVO zur Last und verhängte gemäß § 99 Abs 3 lit a StVO eine Geldstrafe in der Höhe von € 40,-- und für den Fall der Uneinbring​lich​keit der Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Dauer von 20 Stunden.

Gemäß § 64 Abs. 2 VStG wurde der Beitrag zu den Kosten des Verwaltungs​straf​verfahrens erster Instanz in der Höhe von € 4,-- festgesetzt.

Dagegen hat der Beschuldigte fristgerecht Berufung erhoben. Den Antrag auf Auf​hebung des angefochtenen Bescheides und Einstellung des Verwaltungsstraf​ver​fah​rens nach Anfechtung des gegenständlichen Halte- oder Parkverbotes wegen Gesetzwidrigkeit durch den Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Nieder​österreich begründet der Beschuldigte im Wesentlichen damit, er hege verfas​sungsrechtliche Bedenken bezüglich der Gesetzmäßigkeit des gegenständlichen Halteverbotes.

[OS 3:] Dieses Halteverbot (es betreffe seiner Schätzung nach 4 Fahrzeuge) diene offensichtlich dazu, einigen Privatautos (vermutlich 3) das ungehinderte Ein- und Ausfahren aus ihren in den Häusern befindlichen Privatparkplätzen zu sichern. Damit fehle es an einem öffentlichen Interesse für die Erlassung des Halteverbotes, das Halteverbot sei in verfassungswidriger (gleichheits​widriger) Interpretation der StVO erlassen worden. Für das ungehinderte Ein- und Ausfahren in bzw. aus (nach dem Wegfahren leerstehenden, anderen nicht zur Verfügung stehenden) Privatpark​plätzen dürfe man nämlich nicht ohne weiteres dringend benötigten und dauernd zur Verfügung stehenden öffentlichen Parkraum in Anspruch nehmen. Es gelte das Verhältnismäßig​keitsprinzip.

Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Niederösterreich hat nachstehenden un​bestrittenen Sachverhalt als erwiesen der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Am 11.03.2006 hat der Beschuldigte den Pkw mit dem behördlichen Kennzeichen …, zugelassen auf …, in Wr. Neustadt, Haggenmüllergasse gegenüber dem Objekt Nr. 15, abgestellt, obwohl an dieser Stelle ein verordnetes und kundgemachtes Halte- und Parkverbot besteht.

Vorstehende Feststellung gründet sich auf die Ausführungen des Anzeigenlegers und die hiezu geständige Verantwortung des Beschuldigten.

Rechtlich ergibt sich daraus:

Gemäß § 13b StVO zeigt das Zeichen „Halten und Parken verboten“ mit der Zusatztafel „Anfang“ den Beginn und mit der Zusatztafel „Ende“ das Ende eines Straßenabschnittes an, in dem das Halten und Parken verboten ist. Das Verbot bezieht sich auf die Straßenseite, auf der sich dieses Zeichen befindet.

Mit Verordnung vom 02.09.1999 hat der Magistrat der Stadt Wr. Neustadt zu Zl 4/VA-494-99 gemäß den Bestimmungen des § 43 Abs 1 lit b Z 1 der Straßen​verkehrsordnung 1960 auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, beginnend ab der östlichen Ecke der Einfahrt in die Liegenschaft Haggenmüllergasse 16 auf einer Länge von 15 Metern in westlicher Richtung ein Halteverbot angeordnet. Die Kundmachung [OS 4:] dieser Verordnung erfolgte im Sinne der Anordnung des Magistrates durch Aufstellen der Vorschriftszeichen gemäß § 52 Z 13b StVO 1960.

Da der Verordnungsakt hiezu seitens des Magistrates der Stadt Wr. Neustadt nicht vorgelegt werden konnte, wurde eine verkehrstechnische Begutachtung eingeholt.

Herr Dipl.Ing. ... stellte mit Schreiben vom 07.11.2008 zu Zl BD2-V-1012/008-​2008 dazu nachfolgenden Befund und Gutachten aus:

„Befund

Die Fahrbahn der Haggenmüllergasse weist im gegenständlichen Bereich eine Breite von rund 6 m auf. Beidseitig sind Gehsteige auf Hochbord vorhanden. Das Halte- und Parkverbot ist für die Einfahrt auf der Seite des Hauses Nr. 15 verordnet und kundgemacht. Die Einfahrt befindet sich in einem Haus, das offensichtlich unter Denkmalschutz steht (entsprechende Tafel am Gebäude angebracht).

Gutachten

Aus verkehrstechnischer Sicht ist festzustellen, dass für die Einfahrt in Senkrecht​parkplätze üblicherweise eine Manöverflächenbreite von 6 m erforderlich ist. Im gegenständlichen Bereich ist ein Ein- und Ausfahren ohne mehrmaliges Hin- und Herschieben ohne Halte- und Parkverbot nicht möglich. Eine geringere Manöver​flächenbreite könnte dann angewendet werden, wenn die Einfahrtsbreite bei der Liegenschaft vergrößert würde. Ob dies im gegenständlichen Fall möglich ist, kann nicht ausgesagt werden, da es sich offensichtlich um ein denkmalgeschütztes Haus handelt und daher eine Verbreiterung der Einfahrt aus Denkmalgründen eventuell nicht möglich ist. Nachdem diese Garage offensichtlich zu allen Tages- und Nacht​zeiten verwendet wird, ist eine zeitliche Einschränkung nicht vertretbar. Insbeson​dere deshalb, da untertags bei verstärktem Parkdruck (Innenstadtbereich) auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vorhanden ist und dadurch auch eine größere Be​ein​trächtigung der Leichtigkeit des Verkehrs gegeben ist. Ob dies vertretbar ist oder nicht, kann aus verkehrstechnischer Sicht nur insoweit beantwortet werden, als nicht davon auszugehen ist, dass übermäßige Stauerscheinungen, die die Verkehrs​sicher​heit be​ein​trächtigen, gegeben sind. Eine [OS 5:] Beeinträchtigung von Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver​kehrs wird wohl anzunehmen sein.“

Gemäß § 43 Abs 1 lit b Z 1 StVO hat die Behörde für bestimmte Straßen oder Stra​ßen​strecken oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes durch Ver​ord​nung wenn und insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des sich bewegenden oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs, die Lage, Widmung, Pflege, Reinigung und der Beschaffenheit der Straße, die Lage, Widmung oder Beschaffen​heit eines an der Straße gelegenen Gebäudes oder Gebietes oder wenn und insoweit es die Sicherheit eines Gebäudes oder Gebietes und/oder der Personen, die sich dort aufhalten erfordert, dauernd oder vorübergehende Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote, insbesondere die Erklärung von Straßen zu Einbahnstraßen, Maß-, Gewichts- oder Geschwin​dig​keitsbeschränkungen, Halte- oder Parkverbote udgl zu erlassen.

Im Zusammenhang mit den Ausführungen des verkehrstechnischen Amtssachver​stän​di​gen liegt im gegenständlichen eine Beeinträchtigung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs aufgrund der Manövrierflächenbreite von 6 m durch das Ein- ​und Ausfahren aus den Garagen der Liegenschaften des Hauses Haggenmüller​gasse Nr. 15 vor, die die Verhängung eines Halte- und Parkverbotes an gegenständ​licher Örtlichkeit erfordert. Insoweit ist daher dem Beschuldigten darin beizupflich​ten, als sich gegenständliches Halte- und Parkverbot auf die Benützbarkeit der im Objekt Nr. 15 vorhandenen Garagen gründet.

Meint der Rechtsmittelwerber, die Verhältnismäßigkeit zwischen den privaten Park​interessen und den öffentlichen Parkinteressen in der Haggenmüllergasse sind sach​lich nicht gerechtfertigt und daher nach seinem Dafürhalten eine zeitliche Beschrän​kung des Halte- und Parkverbotes erforderlich, vermag sich der Unabhängige Ver​wal​tungssenat im Land Niederösterreich dieser Meinung nicht anzuschließen. Die Benützung von Einfahrten und Garagen durch Berechtigte ist ohne zeitliche Be​schrän​kung den Besitzern zu gewährleisten, da trotz dieses Verbotes in der Haggen​müllergasse und der näheren Umgebung (zB eine Parkgarage am Ende der Herzog-Leopold-Straße – ​Parallelstraße zur Haggenmüllergasse) zur Wahrung der öffent​lichen Interessen hinreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die auch deren Bedürfnisse befrieden.

[OS 6:] In diesem Sinne bestehen seitens der erkennenden Behörde keine Bedenken in Bezug auf die Gesetzmäßigkeit der Verordnung.

Da im Übrigen, aufgrund der Beobachtung des Meldungslegers einerseits und der dazu geständi​gen Verantwortung des Beschuldigten anderseits erwiesen ist, dass der Beschuldigte zur Tatzeit am Tatort gegenständliches Kraftfahrzeug trotz des verord​neten und kundgemachten Halte- und Parkverbotes abgestellt hat, hat dieser objektiv der zitierten Rechtsnorm zuwider gehandelt.

Subjektiv ist dem Rechtsmittelwerber fahrlässiges Verschulden gemäß § 5 Abs 1 zweiter Halbsatz VStG anzulasten, zumal er mit seinen Behauptungen die Schuld​losig​keit an der ihm angelasteten Verwaltungsübertretung nicht glaubhaft darzu​legen vermochte.

Zur Strafbemessung durch die Bundespolizeidirektion Wr. Neustadt ist auszuführen wie folgt:

Gemäß § 19 VStG ist die Grundlage für die Bemessung der Strafe stets das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Straf​drohung dient, und der Umstand, inwieweit die Tat sonst nach​teilige Folgen nach sich gezogen hat.

Darüber hinaus sind die Erschwerungs- und Milderungsgründe, das Ausmaß des Verschuldens sowie die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Beschuldigten bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Durch die vom Beschuldigten übertretene Rechtsnorm soll die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs trotz der geringen Manövrierbreite der Fahrbahn für aus- oder einfahrende Kraft​fahrzeuge in das Objekt Nr. 15 in Wr. Neustadt, Haggen​müller​gasse gewährleistet werden, hat der Beschuldigte unter Missachtung dieses Halteverbotes dargelegten Schutzzweck verletzt.

Bezüglich des Verschuldens des Rechtsmittelwerbers an der Herbeiführung der Tat wird auf die Ausführungen zur subjektiven Tatseite verwiesen.

[OS 7:] Eine Vorstrafenabfrage durch die Bundespolizeidirektion Wr. Neustadt und der BPD Wien ergab, dass zur Person des Beschuldigten keine verwaltungsbehörd​lichen Vormerkungen aufliegen.

Als mildernd war demnach die bisherige Unbescholtenheit, als erschwerend dem gegenüber bei der Strafbemessung kein Umstand zu werten.

Zu seinen persönlichen Verhältnissen hat der Beschuldigte bislang kein Vorbringen erstattet. Im Schätzungswege wird daher davon ausgegangen, dass dieser über nur unterdurchschnittliches Einkommen (unter € 1.000,-- monatlich netto) verfügt, kein Vermögen besitzt und keine Sorge​pflichten zu tragen hat.

Unter Berücksichtigung des Unrechtsgehaltes der Tat und den dargelegten Straf​zumes​sungs​gründen war die über den Beschuldigten verhängte Geld- und Ersatz​freiheitsstrafe als schuld- und tatangemessen zu werten. Diese ist geeignet, den Rechtsmittelwerber und Dritte von der neuer​lichen Begehung der Tat abzuhalten.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die bezogene Gesetzesstelle.

[OS 8:] RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

HINWEIS

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von 6 Wochen ab Zustellung Beschwerde an den Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Sie muss von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Die Amtsgebühr beträgt € 220,--.

Unabhängiger Verwaltungssenat
im Land Niederösterreich
Mag. Krausböck

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

               (Unterschrift)

[OS 8.]
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[OS 3:] Gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates im Land Nieder​österreich, Außen​stelle Wiener Neustadt, vom 01.12.2008, GZ Senat-WN-07-1030, mir zu​gestellt Freitag 12.12.2008 (Fristende daher Freitag 23.01.2009), er​hebe ich binnen offener Frist 

Beschwerde

an den Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewähr​leisteter Rechte und wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung (Art 144 B‑VG).

A. Sachverhalt

Mit Bescheid vom 16.08.2007, Zl S 4.429/06, hat mich die BPD Wiener Neustadt wegen Über​tretung eines Halte- und Parkverbotes mit Geldstrafe in Höhe von EUR 40,00 (Ersatz​frei​heits​strafe 20 Stunden, Verfahrenskostenbeitrag EUR 4,00) bestraft. 

In meiner Berufung habe ich als einzigen Berufungsgrund vorgebracht, das Halte- und Parkverbot sei (wegen verfassungs​widriger Interpretation der StVO) ge​setz​widrig, weil es dringend benötig​ten, an sich öffentlichen Park​raum ohne sachliche Recht​fertigung beschränkt, damit einige we​nige Private aus ihren in Häusern befind​lichen Privatpark​plätzen jederzeit unge​hindert aus​fahren (und wieder einfah​ren) können und damit, wenn sie im Haus par​ken, einen öffentlichen Park​platz dauernd verstellen, wenn sie außerhalb parken, zumindest zeitweilig einen zweiten Park​​platz. 

Als eine mögliche Lösung, eine verfas​sungskonforme Rechtslage herzu​stellen, sah ich die Fest​legung be​stimm​ter Ein- und Ausfahrzeiten, da die in Häusern befindlichen Privatparkplätze ja nicht nur Parkraum verstellen, sondern, wenn auf ihnen geparkt wird, bei einer verfas​sungskon​formen Lösung auch Parkraum schaffen. Sodass es unverhältnismäßig wäre, würden sie gezwun​gen, den im Haus befindlichen Parkplatz überhaupt aufzugeben.  

Mit Bescheid vom 01.12.2008 hat der Unabhängige Ver​waltungssenat im Land Niederösterreich, Außenstelle Wiener Neustadt (im Folgen​den: UVS) meiner [OS 4:] Berufung keine Folge gegeben und das erstinstanzliche Straf​erkenntnis vollinhaltlich bestätigt.  

Der UVS vermeinte (Bescheid Seite 5 unten), die Benützung von Einfahrten und Garagen durch Berechtigte sei den Besitzern ohne zeitliche Beschränkung zu ge​währ​leisten, da trotz dieses Verbotes in der Haggenmüllergasse und der näheren Um​​gebung (zB in der Parkgarage am Ende der Herzog-Leopold-Straße, einer Par​allel​​straße zur Haggenmüllergasse) zur Wahrung der öffentlichen Interessen hin​reichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stünden, die auch deren Interessen be​frie​digten. 

Gegen diesen UVS-Bescheid erhebe ich Beschwerde an den Verfassungs​gerichts​hof wegen Ver​letzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte und wegen An​wendung einer gesetz​wid​rigen Verordnung.

B. Zulässigkeit der Beschwerde

Gemäß Art 144 Abs 1 B‑VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über Beschwerden gegen Be​scheide der Verwaltungsbehörden einschließlich der unabhängigen Ver​waltungssenate. Gegen den angefochtenen UVS-Bescheid ist daher kein ordent​liches Rechts​mittel zulässig. Der In​stan​zen​​zug ist also im Sinne des Art 144 Abs 1 letzter Satz B-VG ausgeschöpft. 

C. Beschwerdegründe

Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte und Verletzung in Rechten wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung

1. Einleitung

Meine Berufung habe ich am 03.09.2007 um 23 Uhr 22 an die BPD Wiener Neustadt gefaxt. Der angefochtene UVS-Bescheid wurde am 01.12.2008 und somit (§ 13 [OS 5:] Abs 5 AVG) drei Tage vor dem 04.12.2008, 24 Uhr, dem Ablauf der 15-Monats-Frist des § 51 Abs 7 VStG, unter​fertigt und mir am 12.12.2008 persönlich zugestellt. 

Nun hat der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass, wenn die Zustellung des UVS-Be​scheides an die Erstbehörde als einer Partei des UVS-Verfahrens innerhalb der Frist des § 51 Abs 7 VStG erfolgt ist, es rechtlich nicht erheblich sei, wenn die Zustellung (im Wege der Erst​behörde) an den Beschuldigten erst nach dieser Frist erfolgt (VwGH 28.05.2008, 2004/03/0026 unter Hinweis auf – letztlich – VwGH 10.12. 1993, 93/02/0085 = VwSlgNF 13955 A).   

Auf mein Schreiben vom 04.01.2009 betreffend Übermittlung des Zustellnachweises hat mir der UVS den Faxbericht betreffend die Absendung des UVS-Bescheides an die BPD Wiener Neustadt übermittelt. Daraus ergibt sich, dass der UVS-Bescheid am 04.12.2008 von 08 Uhr 15 bis 08 Uhr 19 an die BPD Wiener Neustadt gefaxt wurde.

Ein Zustellnachweis ist dieser Faxbericht rechtlich gesehen nicht. In diesem Sinn findet sich auf dem Faxbericht auch der Vermerk „Bei fehlerhafter Übertragung rufen Sie bitte 02622/90590/0“. 

Offenbar erfolgte – neben dieser (erfolgreichen?) Faxzustellung – auch eine Papier​zustellung an die BPD Wiener Neu​stadt (vermutlich ist diese per Post erfolgt und daher erst nach dem 04.12.2008 bei der BPD Wiener Neustadt eingelangt). Mir wurde nämlich ein – dieser Be​schwerde beigelegtes – Exemplar des UVS-Beschei​des ohne Faxkennung zugestellt, auf wel​chem sich aber unter der Ferti​gungs​klausel „Für die Richtigkeit der Ausfertigung“ eine Original-Unter​schrift befin​det. 

2. Verletzung im Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung

a) Das gegenständliche Halte- und Parkverbot hat – laut UVS-Bescheid – der Magi​strat der Stadt Wiener Neustadt mit Verordnung vom 02.09.1999, Zl 4/VA-494-99, auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, beginnend ab der östlichen Ecke der Einfahrt in die Liegen​schaft Hag​gen​müllergasse 16 auf einer Länge von 15 Metern in west- [OS 6:] licher Richtung angeordnet; den Verordnungsakt selbst habe der Magistrat nicht dem UVS vor​legen können (UVS-Bescheid Seite 3 f).

b) Wie bereits oben im Sachverhalt angesprochen, ist das Halte- und Parkverbot vom 02.09.1999 wegen verfassungs​widriger Interpretation der StVO ge​setz​widrig, weil es dringend benötigten, an sich öffentlichen Park​raum ohne sachliche Recht​ferti​gung be​schränkt, damit einige wenige Private aus ihren in Häusern befind​lichen Privatpark​plätzen jederzeit ungehindert ausfahren (und wieder einfah​ren) kön​nen und damit, wenn sie im Haus parken, einen öffentlichen Parkplatz dauernd ver​stellen, wenn sie außerhalb parken, zeitweilig auch einen zweiten Park​platz. 

Im vorliegenden Fall sind es sogar regelmäßig zwei und zeitweilig drei Parkplätze, weil wegen der Enge der Haggen​müllergasse die normale Abschrägung, die einen Park​platz verstellt, nicht reicht, sondern das Halteverbot rechts der Gehsteig-Abschrägung im Ausmaß eines (weiteren) Parkplatzes nötig war, damit ein Wagen aus dem Haus nach rechts ausbiegen (bzw durch Zurückschieben ein​fahren) kann. Der weitere Teil des von mir übertretenen Halte​verbotes dient dann offenbar gegenüber liegenden Ein- und Aus​fahrten – siehe gleich unten.

Insbesondere fehlt/e es an einem derart überwiegenden Privatinteresse, welches ein absolutes Halte​​verbot rechtfertigen würde, vergleichbar dem Privatinteresse an einem Behin​der​ten​park​platz für ein ganz bestimmtes Fahr​zeug (Kennzeichen auf einer Zusatz​tafel ange​geben). 

Zwar ist ein Stellplatz in einem Haus geeignet, den öffentlichen Parkraum zu ent​lasten, jedoch dann nicht, wenn dabei (durch die permanent frei zu haltende Ein​fahrt) praktisch ein Stellplatz auf Dauer verstellt wird, und zwar auch dann, wenn nicht im Haus, sondern außerhalb auf öffent​lichem Parkraum geparkt wird, womit ein Auto zwei Stellplätze verstellt (bzw noch mehr, siehe oben).

Gerade in der Haggenmüllergasse hätte der Verordnungsgeber gegenüber Privat​interessen beson​ders vorsichtig sein müssen, befinden sich dort ja gleich zwei für die Öffentlichkeit bedeutsame Einrichtungen, nämlich die Bücherei und die Musik​schule. (Bemerkt sei, dass theoretisch auch reine Privatinteressen kollidieren können, zB eine Einfahrt zu einem Stellplatz mit dem Bedürfnis eines Geschäftsinhabers, dass seinen Kunden Parkraum zum Einkaufen zur Verfügung steht.)

[OS 7:] Im Übrigen ist die Verordnung vom 02.09.1999 vermutlich zusammen mit einer oder mehreren anderen Verord​nungen zu betrachten (wohl auch die aufgehobene Ver​ordnung vom 25.9.1989, Zl 11/V-530/1-89). Denn um die Ausfahrt aus dem Haus Haggenmüllergasse 16 nach rechts (= der Einbahn folgend Richtung Westen) zu ermög​lichen, braucht es nicht 15 m. Der darüber hinaus gehende Bereich dient of​fenbar dazu, den in den gegenüber (auf der Südseite) lie​genden Häusern abge​stellten Autos die ungehinderte Ausfahrt zu ermög​lichen, und die mir im Verfahren vor der BPD Wiener Neustadt gesendete Verordnung vom 02.09.1999 hat offenbar die frühere Ver​ordnung nur erweitert.

c) Dagegen hat der UVS wie bereits im Sachverhalt erwähnt eingewendet (Bescheid Seite 5 unten), die Benützung von Einfahrten und Garagen durch Berechtigte sei den Besitzern ohne zeitliche Beschränkung zu ge​währ​leisten, da trotz dieses Verbotes in der Haggenmüllergasse und der näheren Um​gebung (zB in der Parkgarage am Ende der Herzog-Leopold-Straße, einer Par​allel​straße zur Haggenmüllergasse) zur Wah​rung der öffentlichen Interessen hin​reichend Park​möglichkeiten zur Verfügung stün​den, die auch deren Interessen befrie​digten.

d) Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. 

da) Ausgangspunkt der vor Jahrzehnten geschaffenen Regelung, dass private Ein​fahrten Einzelner überhaupt zulässig und demgemäß freizuhalten sind, war ver​mut​lich ein damals noch in genügendem Ausmaß verbliebener Park​raum. Seither ist der Park​raum knapp, die Regelung aber trotzdem im Sinne ausreichend ver​bliebe​nen Park​raums angewendet worden.

db) Lässt man bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung die Parkgarage zunächst beiseite, so ist eine Regelung, die bewirkt, dass im Privatinteresse ein Stellplatz auf Dauer und zeitweilig noch ein zweiter verstellt wird (in meinem Fall sind es zwei bzw zeitweilig sogar drei Stellplätze, siehe oben), jedenfalls sachlich nicht gerechtfer​tigt (ein Rechtfertigungsgrund wie zB ein Behinder​ten​parkplatz fehlt ja). 

[OS 8:] Die Einbeziehung der Park​garage in diese Beurteilung ändert an der Gleich​heits​widrigkeit nichts, da die Garage so nahe liegt, dass es auch dem/r derzeit privi​legierten Privaten zugemutet werden kann, die Garage zu benutzen, sodass es einer Regelung, wie sie § 45 Abs 4 StVO bei Kurzparkzonen vorsieht, nicht bedarf.

dc) Der in der Umgebung zur Verfügung stehende öffentliche Parkraum, dh sowohl die Kurz​parkzonen als auch die Parkgarage, war am 11.03.2006, einem Samstag, um 09:35 Uhr, als ich die Verwaltungsübertretung beging, ge​bühren​​pflichtig und ist es an Samstagen um diese Zeit auch heute noch, damals wie heute auch in der Parkgarage. Demnach besteht eine Privilegierung des/ der Privaten auch in Bezug auf die Gebühren​pflicht.
Dagegen kann nicht eingewendet werden, ich hätte für die kurze Zeit meines Auf​enthaltes auch einen Gratisparkschein für die angrenzende Kurzparkzone lösen kön​nen. Zum einen wusste ich beim Aussteigen nicht, dass ich in der Bibliothek gleich drankommen würde, mein Aufenthalt hätte durchaus länger als 10 Minuten dauern und damit eine Parkgebühr erfordern können (dass ich aus dem Halte- und Park​verbot trotz dessen Gesetzwidrigkeit schnell wieder weg wollte, darf man mir auch nicht nachteilig anrechnen). Zum zweiten aber bestand die Ungleichheit gerade darin, dass der Öffent​lichkeit (also auch mir) – im Gegensatz zum/r Inhaber/in des Privat​parkplatzes im Haus bzw der hiefür freizuhaltenden Fläche auf dem an sich öffentlichen Parkraum – keine gebühren​freien Dauer​parkplätze zur Verfügung stan​den; außer im Bereich des gesetz​widrigen Halte- und Parkverbotes nach berei​nigter Rechtslage.  

Zur Befriedigung der öffentlichen Interessen standen also – im Gegensatz zur An​sicht des UVS – auch keine gleichwertigen Parkmöglichkeiten im Sinne ge​bühren​freier Dauer​parkplätze zur Verfügung. 

Die StVO wäre also im gegenständlichen Fall vom Magistrat der Stadt Wiener Neu​stadt verfas​sungskonform dahin zu inter​pretieren gewesen, dass ein unbeschränktes Halte- und Parkverbot die öffent​lichen Interessen gegenüber (nicht überwiegenden) Privatinteressen unsachlich benachteiligt und daher nicht verordnet werden darf (zur Geltung des Gleichheitssatzes für den Ver​ord​nungsgeber: VfSlg 4915/1965, 7395/ [OS 9:] 1974, 10.492/1985, 12238/1989). Das Halte- und Park​verbot wurde also entgegen der StVO und damit gesetzwidrig im Sinne des Art 139 B‑VG erlassen. 

3. Verletzung im Recht auf den gesetzlichen Richter

Wie in der Einleitung (C.1.) dargelegt, habe ich nur einen Faxbericht über die Absen​dung des UVS-Bescheides an die BPD Wiener Neustadt erhalten, damit aber keinen Zustellnachweis; auch dürfte das mir zugestellte Exemplar erst nach dem 04.12.2008 bei der BPD Wiener Neustadt ein​gegangen sein.

Daher behaupte ich vorsichtshalber, dass das am 04.12.2008 an die BPD Wiener Neu​stadt ge​sen​de​te Fax mit dem UVS-Bescheid dort entweder gar nicht oder aber relevant fehlerhaft einge​langt ist und solcherart die Zustellung an die BPD Wiener Neustadt ver​spätet war, womit ich im Hin​blick auf die 15-Monats-Frist des § 51 Abs 7 VStG durch den UVS-Bescheid auch in mei​nem Recht auf den gesetz​lichen Richter verletzt bin.

D. Anregung zur Prüfung einer Verordnung

Im Hinblick auf die Ausführungen oben C.2. rege ich an, der Verfassungsgerichtshof möge die Verordnung des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 02.09.1999, Zl 4/VA-494-99, auf Gesetzmäßigkeit prüfen. Und zwar sowohl in Bezug auf die Un​sachlichkeit der Verordnung als auch in Bezug auf den gemäß UVS-Bescheid Seite 4 nicht vorhandenen Ver​ordnungsakt (vgl § 5 Abs 3 BGBlG – auf Dauer ermittelbar). Offenbar zitierte der UVS (Bescheid Seite 3 unten) den Verordnungstext aus einer Sekundärquelle. Auch dies bedeutet, dass der UVS eine gesetzwidrige Verordnung angewendet hat. 

E. Anträge

Im Hinblick auf die vorstehende Beschwerde stelle ich sohin die

[OS 10:] Anträge,
der Verfassungsgerichtshof möge
1. den angefochtenen Bescheid wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewähr​leisteter Rechte und wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung (Art 144 B‑VG) aufheben, 
2. dem Rechtsträger den Ersatz der Kosten des Verfahrens vor dem Verfassungs​gerichtshof auferlegen, wobei im Sinne des § 27 letzter Satz VfGG Kostenzuspruch für alle regelmäßig an​fallenden Kosten zuzüglich USt begehrt wird.

Nach Kneihs – in Altenburger/Kneihs, Schriftsätze an den VfGH und VwGH, Stand 2008, Seite 3 iVm Seite 14 (FN 46 bis 48), sowie Seite 22 – ist im Kostenbegehren die Bezeichnung des Rechts​trägers nicht erforderlich, womit in Zweifels​fällen das Risiko einer Fehlbezeichnung vermieden werden kann.

Für den Fall, dass die Bezeichnung des Rechtsträgers doch erforderlich sein sollte, bezeichne ich als Rechtsträger das Land Niederösterreich. Nach Walter/Mayer, Grund​​riss Verwaltungsver​fah​rens​recht, 8. Auflage 2003, Rz 827 mit FN 13 (Hinweis auf VwSlgNF 7227 A, VfSlg 6153, 6346 und 6706) fällt die Durchführung von (Ver​wal​tungs-)Strafverfahren nicht in den eigenen Wir​kungsbereich der Gemeinde. Und im Sinne der für den VfGH-Kostenersatz offenbar relevan​ten „Funktionstheorie“ (vgl VfSlg 13476/1993) war der „Unabhängige Verwaltungssenat im Land Niederöster​reich“ im gegen​ständlichen Fall – die Straßen​polizei ist gemäß Art 11 Abs 1 Z 4 B‑VG in der Voll​ziehung Landes​sache – für das Land Niederösterreich tätig (in die​sem Sinn etwa VfGH B 833/05 [Strafbehörde: BPD Wien – Berufungsbehörde: UVS Wien – zum Kostenersatz ver​fällter Rechtsträger: Land Wien]). 

[OS 10.]
7. Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt, Zl 13/VA-A-27-09 (VfGH B 95/09-4) vom 25.03.2009
Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 27.1.2009, Zl.: B 95/09-2, wird von ha. mitgeteilt, dass nach Durchsicht aller archivierten Akten keine Unterlagen zur beiliegenden Verordnung vom 2.9.1999, Zl.: 4/VA-494-99, aufzufinden waren. Angemerkt wird, dass die Haggen​müllergasse im ggst. Bereich eine Fahrbahnbreite von ca. 6,00 m aufweist und für die Einfahrt in Senkrecht​parkplätze (gleichkommend einer Garage) eine Manöverflächenbreite von 6,00 m erforderlich ist. Fahrversuche mit den in den Garagen der Liegenschaft Haggenmüllergasse 15 eingestellten Fahr​zeugen ergaben, dass auf Grund ihrer Abmessung die Benützung der Garagen beim Abstellen von Fahrzeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite (ggst. Halteverbotszone) nur unter erschwer​ten Bedingungen möglich war.

Aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs und um die Benützung der Garagen den Eigentümern einwandfrei zu ermöglichen war die Erlassung eines Halte- und Park​verbots unbedingt erforderlich.
Beilage: Verordnung (Abschrift) des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt Zahl 4/VA-494-99 vom 02.09.1999 [siehe oben S. 8]

[Bemerkung: Der UVS-NÖ hat keine Gegenschrift erstattet (Mitteilung des Verfassungs​gerichts​hofes vom 31.03.2009, B 95/09-5).] 

8. Meine Äußerung vom 23.04.2009

[OS 2:] Mit Schreiben vom 31.03.2009, B 95/09-5, zugestellt am 01.04.2009, hat mir der Ver​fassungs​gerichtshof die Stellungnahme des Magistrates der Stadt Wiener Neustadt vom 25.03.2009, Z 13/VA-A-27-09, zur Kenntnis gebracht.

Unter einem hat mir der Verfassungsgerichtshof mitgeteilt, dass der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Nieder​österreich, Außenstelle Wiener Neustadt, mit Schreiben vom 24.03.2009 die bezughabenden Verwaltungsakten vorgelegt, jedoch keine Gegenschrift erstattet hat.

Hiezu sowie aus diesem Anlass erstatte ich folgende 
Äußerung

1. Der Magistrat der Stadt Wiener Neustadt hat mitgeteilt, dass nach Durchsicht aller archivierten Akten keine Unterlagen zur seiner Stellung​nahme beigelegten, gegen​ständ​lichen Halteverbotsverordnung auffindbar waren. Dies sowie die Tatsache, dass auch die Verordnung nur in einer Art Abschrift beigelegt war (wie bereits in der Aufforderung zur Rechtfertigung vom 19.07.2006), bekräftigt meine in der Beschwer​de, Punkt D, gegen diese Verordnung vorgebrachten Bedenken. 
2. a) Die weiteren Ausführungen des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt ver​suchen lediglich, das gegenständliche Halteverbot aus unterverfassungsgesetzlicher Sicht zu recht​ferti​gen, wes​halb sich ein inhaltliches Eingehen darauf an sich erübrigt. 

b) Auch relativiert das Fehlen des Ver​ordnungsaktes die inhaltliche Stellung​nahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass sich ein Magi​stratsbeamter konkret an die vor bald 10 Jahren erfolgten „Fahr​​ver​suche mit den in den Garagen der Liegenschaft Hag​gen​müllergasse 15 einge​stell​ten Fahrzeugen“ erinnert, wesentlich wahr​schein​licher ist aber, dass die Stellung​nahme deshalb die Fahrversuche er​wähnt, weil sol​che in derartigen Fällen üblicher Weise durchgeführt werden.

c) Mangels Verordnungsakt kann auch nicht kontrolliert werden, ob dem § 96 Abs 2 StVO Rechnung getragen wurde, wonach die Behörde alle zwei Jahre unter Bei- [OS 3:] ​ziehung des Straßenerhalters alle angebrachten Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs – also auch das gegenständliche Halteverbot – daraufhin zu überprüfen hat, ob sie noch erforderlich sind (wobei dann nicht mehr erfor​der​liche Einrichtungen dieser Art zu entfernen sind). Damit ist das Halteverbot auch aus die​ser Sicht gesetzwidrig. 
3. a) Mein Abstellplatz innerhalb des gegenständ​lichen, auf der Nord​seite der Hag​genmüllergasse befindlichen absoluten Halte​verbots befand sich entweder am west​lichen Ende oder in der Mitte, wobei das Halte​verbot an diesen Plätzen zwei auf der gegenüber liegenden, also südlichen Straßen​seite befindlichen Ein​fahrten in die Senk​rechtparkplätze des Hauses Nummer 15, dem beide Einfahrten zugehören, dient. Wobei sich der Amtssachverständige in seinem für den UVS erstatteten Gut​achten nur mit einer der beiden Einfahrten – offenbar der östlicheren, nahe beim Kulturdenkmal-Schild befindlichen – befasst hat. 

Im Folgenden eine ungefähre grafische Darstellung der Situation, wie sie sich – meine Besichtigung am 15.04.2009 einbeziehend – darstellt/e:

Musikschule   Bibliothek                            Nord

---------------------------HK-I-----------------------------------------------H-IEinfahrt I-16--------I-HL------------------- 

Parkspur für Kurzparker---------I Auto-I Auto- I----------------------I  
West                                                 Fahrspur                                                            Ost
-----------------------------------IEinfahrt I------K-IEinfahrt I------15---------------------------------------------------------

Haggenmüllergasse                                    Süd

HK ..Verkehrszeichen: Ende des absoluten Halteverbotes = Beginn der Kurzparkzone

__ .. Zu Aus- und Einfahrzwecken freizuhalten
H … Verkehrszeichen: Beginn des absoluten Halteverbotes = Ende des Ladetätigkeits-Halteverbotes
16… Schild mit der Hausnummer 16
HL .. Verkehrszeichen: Beginn des Ladetätigkeits-Halteverbots
K … Kulturdenkmal-Schild

15… Schild mit Hausnummer 15

Wie ersichtlich, befand sich am 15.04.2009 jenes Verkehrszeichen (H), das den Be​ginn des absoluten Halteverbots anzeigt, (anders als in der gegenständlichen Ver​ordnung normiert) nicht am östlichen Ende der Einfahrt in das Haus Haggen​mül​ler​gasse Nr. 16, sondern am westlichen Ende dieser Einfahrt.

[OS 4:] b) Ich halte fest, dass es nicht darauf ankommt, wo genau ich innerhalb des gegenständlichen Halteverbots gestanden bin, da jedes Stück davon im gegen​über den öffentlichen Interessen nicht über​wiegenden Privatinteresse erlas​sen wurde, a) der östliche Teil, der laut gegenständlicher Verordnung die Ein​​fahrt (Geh​steigabschrä​gung) auf der Nord​seite in das Haus Nummer 16 mitumfasst und dann die Einfahrt rückwärts sowie die Aus​fahrt in Richtung Westen er​möglicht (laut tat​sächlicher Situa​tion am 15.04.2009 war diese Einfahrt aber vom östlich davon be​ginnenden Lade​tätig​keits-Halte​verbot mitumfasst), b) der westliche Teil, um die Ein- und Aus​fahrt in die bzw aus den – auf der dem Halteverbot gegen​über liegenden Südseite befindlichen – Senk​rechtparkplätzen im Haus Nummer 15, auch rückwärts, zu er​mög​lichen.   

Im Übrigen hat, wie bereits in meiner Rechtfertigung vom 26.07.2006 ausgeführt, die gegen​ständ​liche Verordnung offenbar die aufgehobene Verordnung vom 25.09.1989, Zl 11/V-530/1-89, nur erweitert, denn um die Ausfahrt aus dem Haus Haggen​müller​gasse 16 zu ermöglichen, braucht es nicht 15 Meter.  

4. a) Wie in derartigen Verfahren üblich, habe ich vorsichtshalber sämtliche mir im Lau​fe des Verfahrens aufge​fallenen möglichen Rechtswidrigkeiten vorgebracht, von der – unwahrscheinlichen – misslungenen Faxzustellung des UVS-Bescheides an die BPD Wiener Neustadt über das Fehlen des Verordnungs​aktes bis zur materiellen Rechtswidrigkeit der sachlich nicht gerechtfertigten „Privat​park​plätze auf an sich öffent​lichem Parkgrund“, meinem ursprünglichen Be​schwerdethema.

b) Für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof meine Bedenken in Bezug auf die „Privatparkplätze“ an sich teilt, ersuche ich, diese auch dann in den Unter​bre​chungs​​beschluss aufzunehmen, wenn der Verfassungsgerichtshof das Halte​verbot auch aus dem Grund des fehlenden Verordnungsaktes für anfechtungs​würdig halten sollte. 

Eine Auf​hebung bloß wegen des fehlenden Verordnungsaktes könnte nämlich dazu führen, dass der Magistrat der Stadt Wiener Neustadt – im Hinblick auf die lediglich aus einem formalen Grund erfolgte Aufhebung des alten Halteverbotes – einem neuerlichen Antrag auf Erlassung eines generellen Halteverbotes stattgibt. Wobei (es [OS 5:] gilt die Unschulds​ver​mutung) ja praktisch niemals nachgewiesen werden kann, wenn ein Ver​ord​​nungs​akt sehr wohl vorhanden ist, aber trotzdem als „unauffindbar“ nicht vorgelegt wird. 

Sodass, wenn der Verfas​sungsgerichtshof nicht vorrangig oder zumindest gleich​zeitig der materi​ellen Gesetzwidrigkeit sein Augen​merk widmet, die Beantwortung der (sich aus Anlass meiner Bestrafung, wodurch ich persönlich beschwert bin, stellenden) für ganz Österreich bedeutsamen Frage der „Privat​parkplätze auf an sich öffent​lichem Parkgrund“ durch tat​sächliches oder vor​ge​täusch​tes Fehlen des Verord​nungs​​aktes unterlaufen werden könnte.

[OS 5.]
9. VfGH-Ablehnungsbeschluss B 95/09-9 vom 1.12.2009

BESCHLUSS:

Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des Präsidenten Dr. Holzinger,  in Anwesenheit der Vizepräsidentin Dr. Bierlein und der Mitglieder Mag. Dr. Berchtold-Ostermann, DDr. Graben​warter, Dr. Heller und Dr. Hörtenhuber als Stimmführer, [sowie mit Zustimmung der nicht an​wesen​den Mitglieder Dr. Haller, Dr. Kahr, Dr. Lass, Dr. Liehr, Dr. Müller, Dr. Oberndorfer, DDr. Ruppe, Dr. Spielbüchler, siehe Korinek, Kleine Besetzung, große Entlastung, in Die Presse vom 21.1.2002, sowie Korinek in 2. Adamovich-FS (2002) XIX, weiters (zum diesbezüglich par​allelen Art 144a B‑VG) Neuwirth, VfGH-Presse​information vom 30.12.2008, 2] im Beisein des Schriftführers Mag. Jed​liczka, in der Beschwerde​sache des Dr. Fred Brande, Weinberggasse 60/16/1, vertreten durch die Spohn Richter & Partner Rechtsanwälte OEG, ..., gegen den Bescheid des Unabhängigen Ver​wal​tungssenates im Land Nie​derösterreich vom 1. Dezember 2008, Z Senat-WN-07-1030, in seiner heutigen nichtöffentlichen Sitzung beschlossen:

Die Behandlung der Beschwerde wird abgelehnt.

Begründung:
Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde in einer nicht von der Zustän​dig​keit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossenen Angelegenheit ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entscheidung die Klärung einer verfassungs​rechtlichen Frage nicht zu er​warten ist (Art. 144 Abs. 2 B‑VG). Eine solche Klärung ist dann nicht zu erwarten, wenn zur Beantwor​tung der maßgebenden Fragen spezifisch verfassungsrecht​liche Überlegungen nicht erforderlich sind.

Die vorliegende Beschwerde rügt die Verletzung näher be​zeichneter verfassungsgesetzlich ge​währ​leisteter Rechte. Nach den Beschwerdebehauptungen wären diese Rechtsverletzungen aber zum erheblichen Teil nur die Folge einer – allenfalls grob –  unrich​tigen Anwendung des ein​fachen Gesetzes. Spezifisch verfas​sungs​rechtliche Überlegungen sind zur Beurteilung der aufge​worfenen Fragen insoweit nicht anzustellen.

Soweit die Beschwerde aber insofern verfassungsrecht​liche Fragen berührt, als die Rechtswidrig​keit der den angefoch​tenen Bescheid tragenden Rechtsvorschriften behauptet wird, lässt ihr Vor​bringen vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (vgl. VfSlg. 18.297/2007, 18.299/2007 und VfGH 13.3.2008, V 73/07) die behauptete Rechts​verlet​zung, die Verletzung eines anderen ver​fas​sungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes oder die Ver​letzung in einem sonstigen Recht wegen Anwen​dung einer gesetzwidrigen Verordnung als so wenig wahrscheinlich erkennen, dass sie keine hinreichende Aus​sicht auf Erfolg hat.

Die Angelegenheit ist auch nicht von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausge​schlossen.

Demgemäß wurde beschlossen, von einer Behandlung der Be​schwerde abzusehen (§ 19 Abs. 3 Z 1 iVm § 31 letzter Satz VfGG).
[Bemerkungen: 

1. Beachte hiezu meine „Äußerung (vom 11.02.2010, B 64/10-3) anlässlich des VfGH-Ab​leh​nungs​beschlusses B 95/09-9“ (unten Nr. 28).

2. Beachte auch die Bemerkungen zum VfGH-Ablehnungsbeschluss B 64/10-11 (unten Nr. 30).]
2. Meine Verfassungsgerichtshof-Beschwerde B 64/10
21. Meine Berufung vom 13.09.2008 zu Zahl S 15.530/07
der BPD Wiener Neustadt

Sehr geehrte Damen und Herren !

Gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wiener Neustadt vom 27.8.2008, zugestellt durch Hinterlegung am 4.9.2008, mit dem ich mit EUR 45,00 Geldstrafe bestraft wurde (Ersatzfreiheitsstrafe 23 Stunden, Verfahrenskostenbeitrag EUR 4,50), erhebe ich binnen offener Frist 

B e r u f u n g

mit folgender 

Begründung

1. Sachverhalt

a) Allgemeines

Ich habe am 9.10.2007 um 15:40 Uhr in Wiener Neustadt, Haggenmüllergasse gegenüber ONr. 5 das Auto mit dem behördlichen Kennzeichen NK-747BZ zum Halten abgestellt, obwohl an dieser Stelle ein durch das Vorschriftszeichen „Halten und Parken verboten“ kundgemachtes Halte- und Parkverbot bestand. 

[OS 2:] Die Verwaltungsstrafe besteht auf Grund der derzeit geltenden Rechts​ordnung zu Recht, jedoch ist die Verordnung betreffend das gegenständliche Halte- und Parkverbot gesetz​widrig, weil sie dringend benötigten, an sich öffentlichen Park​raum ohne sachliche Rechtfertigung beschränkt, damit einige wenige Private aus ihren in Häusern befindlichen Privatpark​plätzen jederzeit ungehindert ausfahren (und wieder einfahren) können. 

Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das gegenständliche Halteverbot, welches der Unabhängige Verwaltungssenat Niederösterreich beim Verfas​sungs​​gerichts​hof anfechten möge, habe ich im Einzelnen im Schriftverkehr mit der BPD Wiener Neustadt angeführt. Ich wiederhole hier auszugsweise meine Schrei​ben an die BPD Wiener Neustadt, insbesondere die darin angeführten verfas​sungs​rechtlichen Bedenken, welche Schreiben ich zu Ausführungen dieser Beru​fung erkläre.

Klarstellend sei noch bemerkt, dass ein derartiges Halte- und Parkverbot nicht nur im (überwiegenden) öffentlichen Interesse erlassen werden darf, sondern auch im (überwiegenden) Privatinteresse (zB Behindertenparkplatz, siehe unten). In jedem Fall bedarf es einer sachlichen Rechtfertigung, an der es hier fehlte.

b) Aus meinen Schreiben an die BPD Wiener Neustadt

Aus meinem Schreiben vom 11.10.2007:

Am Dienstag, dem 9.10.2007, fand ich kurz nach 15 Uhr 40, nach meiner Rückkehr aus der Musik​schule, wo ich nur ein Cello abgegeben hatte, auf unserem Auto mit der Nummer ... die gegenständliche Organstrafverfügung über EUR 20,00 vor. Ich selbst hatte den Wagen gefahren und im Halteverbot gegenüber Haggenmüllergasse 5 abge​stellt.

Vorausschicken darf ich, dass die Beamtin und der Beamte korrekt gehandelt haben.

Das gegenständliche Halteverbot, eine Verordnung nach der Straßenverkehrs​ordnung, ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit gesetzwidrig: Dieses Halteverbot dient offensichtlich dazu, einigen Privatautos die ungehinderte Ein- und Ausfahrt aus ihren in den Häusern befindlichen Privat​park​plätzen zu sichern. Damit fehlt es an einem öffentlichen Interesse für die Erlassung des Halte​verbotes, das Halteverbot wurde in verfassungswidriger (gleich​heitswidriger) Interpretation der StVO erlassen. 

[OS 3:] Für die ungehinderte Ein- und Ausfahrt in bzw aus (nach dem Wegfahren leer​ste​henden, anderen nicht zur Verfügung stehenden) Privat​park​plätzen darf man näm​lich nicht ohne weiteres dringend be​nötig​ten und dauernd zur Verfügung stehenden öffentlichen Parkraum in Anspruch neh​men. Es gilt das Verhältnis​mäßig​keits​prin​zip. Bei einer Aus​fahrt aus einer Groß​garage wäre es anders. 

Ich werde daher die Organstrafverfügung nicht bezahlen.

Auf den Parallelakt der BPD Wiener Neustadt S 4.429/06 bzw meine darin vorgebrachten Argu​mente darf ich hinweisen.

Aus meinem Schreiben vom 19.6.2008:

Im Hinblick auf meinen Einspruch vom 25.2.2008 hat mir die BPD Wiener Neu​stadt nun die Auf​forderung zur Rechtfertigung vom 2.6.2008, zugestellt am 6.6.2008, übersandt und dabei für den Fall einer schriftlichen Rechtfertigung als Termin den 24.6.2008 festgelegt.

Unter einem hat mir die BPD Wiener Neustadt nunmehr die Verordnung des Magi​strats der Stadt Wiener Neustadt vom 19.12.2003, Zahl 4/VA-767/03, zugesandt, mit welcher auf der Nordseite der Haggen​müller​gasse, beginnend ab der Allerheili​gen​gasse bis zur westlichen Grundgrenze der Liegenschaft Haggen​müller​gasse 8 ein Halteverbot angeordnet wurde. 

Ebenso wurde mir die Niederschrift mit RvI ... vom 7.3.2008 übersandt. Darin heißt es:

„Der Beschuldigte hat am 09.10.2007, um 15.40 Uhr in Wiener Neustadt, Haggenmüllergasse gegü. 5 das Kfz. mit dem behördlichen Kennzeichen ... abgestellt, obwohl an dieser Stelle ein beschildertes Halteverbot besteht.“ 

Weiters hat mir die BPD Wiener Neustadt eine Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 9.5.2008 übersandt, worin mitgeteilt wird, 

„dass Fahrversuche mit den in den Garagen der Liegenschaft Haggenmüllergasse 5 eingestellten Fahrzeug ergab (ge​meint wohl: Fahrzeugen ergaben), dass auf Grund der Abmessung die Benüt​zung der Garagen beim Abstellen von Fahrzeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite nur unter erschwerten Bedingungen möglich war. 

Es war daher die Erlassung eines Halte- und Parkverbotes gegenüber der Liegenschaft Haggen​müllergasse 5 aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs notwendig.“

[OS 4:] Schließlich wurde mir ein Aktenvermerk der BPD Wiener Neustadt vom 27.5.2008 fol​genden Inhalts zur Kenntnis gebracht: 

„Die Adresse Wiener Neustadt, Haggenmüllergasse, beginnend ab der Allerheiligengasse bis zur westlichen Grund​grenze der Liegenschaft Haggenmüllergasse 8 ist ident mit der Adresse Wiener Neustadt, Haggenmüllergasse gegü. 5.“

Binnen offener Frist erstatte ich hiemit folgende 

Rechtfertigung

Die mir übersandten Schriftstücke ändern nichts an meiner bisherigen Argumen​ta​tion, dass hier Privatparkplätze auf an sich öffentlichem Parkgrund ohne sachliche Rechtfertigung geschaffen wurden, lediglich die betroffene Straßenseite ist im gegenständlichen Fall nicht – wie zu​meist – die an der Ausfahrt gelegene Straßen​seite, sondern die gegenüber liegende. Sodass hier nicht der Privatparkplatz selbst freigehalten werden muss, sondern der zur Ausfahrt nötige, an sich dem öffentlichen Parken zur Verfügung stehende Raum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Was an der Gesetz​widrig​keit der Verord​nung betreffend das Halteverbot nichts ändert. 

Insbesondere fehlt es – jedenfalls nach den mir bisher vorliegenden Unter​lagen – an einem derart überwiegenden Privatinteresse, welches ein absolutes Halte​verbot recht​fertigen würde, vergleichbar dem Privatinteresse an einem Behin​der​ten​park​platz für ein ganz bestimmtes Fahr​zeug (Kennzeichen auf einer Zusatztafel ange​geben). 

Zwar ist ein Stellplatz in einem Haus geeignet, den öffentlichen Parkraum zu ent​lasten, jedoch dann nicht, wenn dabei (durch die permanent frei zu haltende Ein​fahrt) praktisch ein Stellplatz auf Dauer verstellt wird, und zwar auch dann, wenn nicht im Haus, sondern außerhalb auf öffent​lichem Parkraum geparkt wird, womit ein Auto zwei Stellplätze verstellt.

Gerade in der Haggenmüllergasse hätte der Verordnungsgeber gegenüber Privat​interessen beson​ders vorsichtig sein müssen, befinden sich dort ja gleich zwei für die Öffentlichkeit bedeutsame Einrichtungen, nämlich die Bücherei und die Musik​schule. (Bemerkt sei, dass theoretisch auch Privatinteressen kollidieren können, zB eine Einfahrt zu einem Stellplatz mit dem Bedürfnis eines Geschäftsinhabers, dass seinen Kunden Parkraum zum Einkaufen zur Verfügung steht.)

[OS 5:] An meinen Lösungsvorschlag für die Zukunft (der meine verfassungsrechtlichen Argu​men​te berücksichtigt, enthalten in meinem Schreiben vom 18.5.2006 zum Parallelverfahren S 4.429/06):

„Für die Zukunft könnte ich mir als einen möglichen allgemeinen Lösungsansatz vorstellen, dass für die nach der jeweiligen Lage kritischen Tages- und Nachtzeiten bestimmte Aus- und Einfahr​zeiten festgesetzt werden, wo das Halten verboten ist, und ansonsten das Halten und Parken den allgemeinen Regeln (Kurzparkzone etc) unterliegt.“

darf ich erinnern.

Im Übrigen ist der (zitierte) Aktenvermerk der BPD Wien vom 9.5.2008 ungenau, da nicht der ge​samte Bereich „Wiener Neustadt, Haggenmüllergasse, beginnend ab der Allerheiligengasse bis zur west​lichen Grundgrenze der Liegenschaft Haggen​müller​gasse 8“ mit der Adresse „Wie​ner Neustadt, Haggenmüllergasse gegü. 5“ ident ist. An der Gesetzwidrigkeit der ohne sachliche Recht​​fertigung im Privat​interesse erlassenen Verordnung (siehe die zitierte Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 9.5.2008) ändert die Ungenauigkeit des Akten​vermerks aber nichts. 

Im Hinblick auf die obigen Ausführungen sowie auf meine Ausführungen vom 11.10.2007 bean​trage ich weiterhin die ersatzlose Einstellung des Straf​ver​fahrens. 

2. Berufungsgründe

Einziger Berufungsgrund ist, dass die der Bestrafung zu Grunde liegende Verordnung „Halten und Parken verboten“ gesetzwidrig ist.  

3. Anträge

Ich beantrage daher – nach Anfechtung des gegenständlichen Halte- und Park​verbotes wegen Gesetzwidrigkeit durch den Unabhängigen Verwaltungssenat Niederösterreich und anschließender Aufhebung dieses Halteverbotes durch den Verfassungsgerichtshof – die ersatzlose Aufhebung des angefochtenen Bescheides und die Einstellung des Strafverfahrens.

Mit freundlichen Grüßen
Fred Brande

[OS 5.]
22. Verordnung des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 19.12.2003,
Zl 4/VA-767-03
VERORDNUNG

Gemäß den Bestimmungen des § 43 Abs. 1 lit. b Z. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 wird auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, beginnend ab der Allerheiligengasse, bis zur westlichen Grund​grenze der Liegenschaft Haggenmüllergasse 8 ein Halteverbot angeordnet.
Die Kundmachung dieser Verordnung hat durch Aufstellung von Vorschriftszeichen gemäß § 52 Z. 13b StVO 1960 (Halten und Parken verboten) mit den Zusatztafeln „Anfang“ und „Ende“ zu erfolgen.
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Verordnung der Stadt Wiener Neustadt, Abtei​lung 11, vom 9.6.1976, Zl: 2438, aufgehoben.
Ergeht an:

1. Bundespolizeidirektion Wiener Neustadt
2. Magistratsabteilung 13, Wirtschaftshof, mit dem Ersuchen um Aufstellung der genannten
    Verkehrszeichen und Bekanntgabe des Tages der Durchführung.

23. Verkehrstechnisches Gutachten der NÖ Landesregierung vom 10.11.2009
Mit Schreiben Senat-WN-08-1015 vom 16. September 2009 ersuchte der Unabhängige Verwal​tungs​senat im Land NO, Außenstelle Wiener Neustadt, zur Erstellung eines Verkehrssachverstän​digen​gutachtens, ob das in 2700 Wiener Neustadt auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, be​gin​nend ab der Allerheiligengasse bis zur westlichen Grundgrenze der Liegenschaft Haggen​müllergasse 8 verordnete Halteverbot aus Sicht des Verkehrs​sachverständigen unumgänglich, d.h. die ungehinderte Ein- und Ausfahrt aus den in die​sem Bereich befindlichen Privatparkplätzen oder Garagen ohne dieses Halteverbot nicht möglich wäre, allenfalls ein zeitlich begrenztes Halteverbot im öffentlichen Interesse gebo​ten wäre.
Aus verkehrstechnischer Sicht ist dazu festzustellen, dass auf Grund der vorhandenen Straßen​breite im ggstl. Bereich ein ungehindertes Ein- und Ausfahren aus den Garagen nicht ständig möglich wäre. Ob dieses Ein- und Ausfahren immer bestehen muss, ist grundsätzlich rechtlich zu klären. Verkehrstechnisch wird davon ausgegangen, dass in ei​nem Notfall zu jeder Zeit eine Aus​fahrtsmöglichkeit gegeben sein musste. Ein zeitlich be​grenztes Halte- und Parkverbot würde zu einem gewissen Zeitrahmen des Tages die Aus​fahrt aus den Garagen wesentlich beeinträchtigen.

Im ggstl. Bereich ist allerdings nicht nur die Fragestellung der Ein- und Ausfahrt aus den Garagen zu berücksichtigen, sondern auch die ungehinderte Zufahrt für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettung, die von der Allerheiligengasse kommend in die Haggenmül​lergasse einfahren müs​sen, sicherzustellen. Es ist daher auch aus diesem Grund ein Hal​te- und Parkverbot erforderlich, es sei denn, dass die ungehinderte Zufahrt für Einsatz​fahrzeuge nicht im öffentlichen Interesse wäre.

24. Meine Stellungnahme an den UVS-NÖ vom 20.11.2009
Sehr geehrte Frau Hofrat !

Mit Schreiben vom 10.11.2009 haben Sie mir das verkehrstechnische Sachver​stän​di​gen-Gutachten DI ... vom selben Tag zur Kenntnis gebracht und mir Gelegenheit gegeben, dazu bis 25.11.2009 Stellung zu nehmen.

Innerhalb offener Frist erstatte ich zu diesem Gutachten folgende

Stellungnahme

1. a) Das Sachverständigen-Gutachten erging allein an Hand der geltenden, wie von mir ein​gehend begründet aber gesetzwidrigen Verordnungslage und geht somit an der ent​scheidenden Rechtsfrage der Pri​vat​parkplätze auf an sich öffentlichem Park​grund vorbei. 

b) Nach dem Gutachten (Seite 1) hatte der Gutachter zu prüfen, 

„ob das in 2700 Wiener Neustadt auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, begin​nend ab der Aller​heiligengasse bis zur westlichen Grundgrenze der Liegenschaft Haggenmüllergasse 8 ver​ordnete Halteverbot aus der Sicht des Ver​kehrs​sach​verständigen unumgänglich, dh die ungehin​derte Ein- und Ausfahrt aus den in diesem Bereich befindlichen Privatparkplätzen oder Garagen ohne dieses Halte​verbot nicht möglich wäre, allenfalls ein zeitlich begrenztes Halte​verbot im öffent​lichen Interesse geboten wäre.“

[OS 2:] c) Der Gutachter kam zu folgendem Ergebnis (Gutachten Seite 2):



„Aus verkehrstechnischer Sicht ist dazu festzustellen, dass auf Grund der vorhandenen Straßen​breite im ggstl Bereich ein ungehindertes Ein- und Ausfahren aus den Garagen nicht ständig möglich wäre. Ob dieses Ein- und Ausfahren immer bestehen muss, ist grundsätzlich rechtlich zu klären. Verkehrstechnisch wird davon ausgegangen, dass in einem Notfall zu jeder Zeit eine Ausfahrtsmöglichkeit gegeben sein musste. Ein zeitlich begrenztes Halte- und Parkverbot würde zu einem gewissen Zeitrahmen des Tages die Ausfahrt aus den Garagen wesentlich beeinträch​tigen.“  

d) Meiner Ansicht nach bedurfte es eines solchen Gutachtens nicht, da das Halte​​verbot, weil unbefristet, die privaten Park​interessen gegenüber den öffent​​lichen Parkinter​essen ohne sachliche Recht​fertigung (eine solche wäre ein Behindertenparkplatz für ein bestimmtes KFZ) bevorzugt.  

e) Dies gilt auch angesichts des gutachterlichen Hinweises, „dass in einem Notfall zu jeder Zeit eine Ausfahrtsmöglichkeit gegeben sein musste“. Notfallsausfahrten setzen Einrichtungen wie Feuerwehr, Polizei, Rettung und Ähnliches voraus, also solche Einrichtungen, die planmäßig und erfahrungsgemäß zu jeder Zeit immer wieder zu Notfällen gerufen werden und daher rund um die Uhr ungehindert aus​fahren (und dann auch wieder einfahren) können müssen. Kaum einer der derzeit beste​henden Privatparkplätze auf an sich öffentlichem Parkgrund erfüllt diese Vor​aussetzungen, auch nicht der gegenständliche. 

2. a) Über die Beantwortung der Frage des UVS hinaus bemerkte der Gutachter:

„Im ggstl Bereich ist allerdings nicht nur die Fragestellung der Ein- und Ausfahrt aus den Garagen zu berücksichtigen, sondern auch die ungehinderte Zufahrt für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettung, die von der Allerheiligen​gasse kommend in die Haggenmüllergasse einfahren müssen, sicherzustellen. Es ist daher auch aus diesem Grund ein Halte- und Parkverbot erforder​lich, es sei denn, dass die ungehinderte Zufahrt für Einsatzfahrzeuge nicht im öffent​lichen Inter​esse wäre.“

b) Nun bestimmt § 43 Abs 1 lit a Z 1StVO:

„§ 43. Verkehrsverbote, Verkehrserleichterungen und Hinweise.

(1) Die Behörde hat für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebie​tes durch Verordnung

b) wenn und insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des sich bewegenden oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs, die Lage, Widmung, Pflege, Reinigung oder Be​schaf​fen​heit der Straße, die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines an der Straße gelegenen [OS 3:] Gebäudes oder Gebietes oder wenn und insoweit es die Sicherheit eines Gebäudes oder Gebietes und/oder der Personen, die sich dort aufhalten, erfordert,

1. dauernde oder vorübergehende Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote, insbesondere die Erklärung von Straßen zu Einbahnstraßen, Maß-, Gewichts- oder Geschwindigkeits​beschrän​kungen, Halte- oder Parkverbote und dergleichen, zu erlassen,“

c) Ob eine solche Verordnung erforderlich ist, ist im Verfahren zu ihrer (eventuel​len) Er​lassung zu prüfen. Wie sich aus der Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 9.5.2008, Zl 13/VA-A-58/08 ergibt, erfolgte im gegenständ​lichen Fall eine Prüfung nur hin​sichtlich der ungehinderten Ein- und Ausfahrt für in den Garagen der Liegenschaft Hag​gen​müllergasse 5 ein​gestellte Fahrzeuge. 

Die Frage der ungehinderten Zufahrt für Feuerwehr und Rettung war nicht Gegen​stand des Ver​fah​rens. Diesfalls hätte zunächst von der Feuerwehr, wenn sie nicht schon von sich aus das Halte​verbot angeregt hätte, in Bezug auf die Er​forderlichkeit des Halte​verbotes eine Stellung​nahme eingeholt werden müssen. Nichts dergleichen ist ge​schehen, vielmehr wurde an ein Halte​verbot überhaupt erst im Zusammenhang mit der gegenständlichen Garagenausfahrt gedacht. Die vom Sachverständigen befürwortete ungehinderte Zufahrt von Feuerwehr und Ret​tung ist da​her für die Frage der Rechtswidrigkeit des gegenständlichen Halte​verbotes nicht relevant. Wie auch umgekehrt – sollte sich in irgend einem Fall herausstellen, dass ein bereits verordnetes Halteverbot für eine Feuerwehrzufahrt nicht erforderlich ist – diese Rechts​widrig​​keit nicht unter Hinweis auf irgend eine andere, nicht im Ver​fahren be​han​delte Erforderlichkeit saniert werden könnte. (Sollte der Verfassungs​gerichtshof [nach Einholung einer Stellungnahme zumindest der Feuerwehr] finden, dass das gegenständliche Halteverbot für die ungehinderte Zufahrt von Ein​satz​​fahr​zeugen in die Haggen​müller​gasse erforderlich ist, steht ihm das Rechts​institut der Auf​hebung mit Frist​setzung zur Verfügung.) 

3. Für mein (einziges) Berufungsvorbringen der Gesetzwidrigkeit der Verordnung wegen unver​hältnismäßiger Berücksichtigung der Privatinteressen gegenüber den öffentlichen Interessen ist das Gutachten also in keiner Weise relevant.

4. Ich halte daher meine Anregung, der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Nie​der​österreich möge das gegenständliche Halteverbot wegen Gesetzwidrigkeit beim Verfassungsgerichtshof anfechten, aufrecht.

Mit freundlichen Grüßen
Fred Brande


[OS 3.]
25. Bescheid des UVS-NÖ, Zeichen Senat-WN-08-1015, vom 27.11.2009

BESCHEID

Herr Dr. Fred Brande, wohnhaft in 1190 Wien, Weinberggasse 60/16/01, hat gegen das Straf​erkenntnis der Bundespolizeidirektion Wr. Neustadt vom 27.08.2008, Zl. S 15.530/07, betreffend Bestrafung nach der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO fristgerecht Berufung erhoben.

Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land NÖ hat durch das Mitglied Mag. Krausböck über diese Berufung wie folgt entschieden:

[OS 2:] SPRUCH

Der Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 –AVG keine Folge gegeben und das erstinstanzliche Straferkenntnis vollinhaltlich bestätigt.

Der Berufungswerber hat dem Land Niederösterreich gemäß § 64 Abs. 1 und 2 des Verwal​tungs​strafgesetzes 1991 – VStG € 9,-- als Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens binnen zwei Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung zu zahlen.

BEGRÜNDUNG

Mit dem Straferkenntnis vom 27.08.2008, Zl. S 15.530/07, erkannte die Bundespolizeidirektion Wr. Neustadt den Rechtsmittelwerber für schuldig, am 09.10.2007, um 15:40 Uhr, in Wr. Neu​stadt, Haggenmüllergasse gegenüber dem Haus mit der ONr. 5, den KKW mit dem behördlichen Kennzeichen ... zum Halten oder Parken abgestellt zu haben, obwohl an dieser Stelle ein durch das Vorschriftszeichen „Halten und Parken verboten“ kundgemachtes Halte- und Parkverbot bestan​den habe. Die Verwaltungsstrafbehörde erster Instanz legte dem Beschuldigten deswegen die Über​tretung des § 24 Abs. 1 lit. a StVO zur Last und verhängte gemäß § 99 Abs. 3 lit. a StVO eine Geldstrafe in der Höhe von € 45,-- und für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe eine Er​satz​freiheitsstrafe in der Dauer von 23 Stunden.

Gemäß § 64 Abs. 2 VStG wurde der Beitrag zu den Kosten des Verwaltungsstrafverfahrens erster Instanz in der Höhe von € 4,50 festgesetzt.

Dagegen hat der Beschuldigte fristgerecht Berufung erhoben. Den Antrag auf Aufhebung des an​ge​fochtenen Bescheides und Einstellung des Verwaltungsstrafverfahrens nach Anfechtung des gegenständlichen Halte- oder Parkverbotes wegen Gesetzwidrigkeit durch den Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich begründet der Beschuldigte im Wesentlichen damit, er hege verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Gesetzmäßigkeit der gegenständlichen Verordnung betreffend des Halte- und Parkverbotes.

[OS 3:] Dieses Halte- und Parkverbot sei gesetzwidrig, weil sie dringend benötigten, an sich öffent​lichen Parkraum ohne sachliche Rechtfertigung beschränke, damit einige wenige Private aus ihren in Häusern befindlichen Privatparkplätzen jederzeit ungehindert ausfahren (und wieder ein​fahren) können.

Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Niederösterreich hat nachstehenden unbestrittenen Sachverhalt als erwiesen der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Am 09.10.2007 hat der Beschuldigte als Lenker den Pkw mit dem behördlichen Kennzeichen ... in Wr. Neustadt, Haggenmüllergasse gegenüber dem Objekt Nr. 5, abgestellt, obwohl an dieser Stelle ein verordnetes und kundgemachtes Halte- und Parkverbot besteht.

Vorstehende Feststellung gründet sich auf die Ausführungen des Anzeigenlegers und die hiezu geständige Verantwortung des Beschuldigten.

Rechtlich ergibt sich daraus:

Gemäß § 52 lit. a Z 13b StVO zeigt das Zeichen „Halten und Parken verboten“ mit der Zusatztafel ‚Anfang“ den Beginn und mit der Zusatztafel „Ende“ das Ende eines Straßenabschnittes an, in dem das Halten und Parken verboten ist. Das Verbot bezieht sich auf die Straßenseite, auf der sich dieses Zeichen befindet.

Mit Verordnung vom 19.12.2003 hat der Magistrat der Stadt Wr. Neustadt zu Zl. 4/VA-767-03 gemäß den Bestimmungen des § 43 Abs. 1 lit. b Z. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, beginnend ab der Allerheiligengasse, bis zur westlichen Grundgrenze der Liegenschaft Haggenmüllergasse 8 ein Halteverbot angeordnet. Die Kund​machung dieser Verordnung erfolgte im Sinne der Anordnung des Magistrates durch Aufstellen der Vorschriftszeichen gemäß § 52 lit. a Z. 13b StVO 1960.

Da der Verordnungsakt hiezu seitens des Magistrates der Stadt Wr. Neustadt nicht vorgelegt wer​den konnte, wurde eine verkehrstechnische Begutachtung eingeholt.

[OS 4:] Herr Dipl.lng. ... stellte mit Schreiben vom 10.11.2009 zu Zl. BD2-V-1012/008-2008 dazu nachfolgendes Gutachten aus:
„Aus verkehrstechnischer Sicht ist dazu festzustellen, dass auf Grund der vorhandenen Straßenbreite im ggstl. Bereich ein ungehindertes Ein- und Ausfahren aus den Garagen nicht ständig möglich wäre. Ob dieses Ein- und Ausfahren immer bestehen muss, ist grundsätzlich rechtlich zu klären. Verkehrstechnisch wird davon ausgegangen, dass in einem Notfall zu jeder Zeit eine Ausfahrtsmöglichkeit gegeben sein musste. Ein zeitlich begrenztes Halte- und Park​verbot würde zu einem gewissen Zeitrahmen des Tages die Ausfahrt aus den Garagen wesentlich beeinträchtigen.

Im ggstl. Bereich ist allerdings nicht nur die Fragestellung der Ein- und Ausfahrt aus den Garagen zu berück​sichti​gen, sondern auch die ungehinderte Zufahrt für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettung, die von der Allerheiligen​gasse kommend in die Haggenmüllergasse einfahren müssen, sicherzustellen. Es ist daher auch aus diesem Grund ein Halte- und Parkverbot erforderlich, es sei denn, dass die ungehinderte Zufahrt für Einsatzfahrzeug nicht im öffent​lichen Interesse wäre.“

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Z. 1 StVO hat die Behörde für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes durch Verordnung wenn und insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des sich bewegenden oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs, die Lage, Widmung, Pflege, Reinigung und der Beschaffenheit der Straße, die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines an der Straße gelegenen Gebäudes oder Gebietes oder wenn und insoweit es die Sicherheit eines Gebäudes oder Gebietes und/oder der Personen, die sich dort aufhalten erfordert, dauernd oder vorübergehende Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote, insbesondere die Erklärung von Straßen zu Einbahnstraßen, Maß-, Gewichts- oder Geschwindig​keits​beschränkungen, Halte- oder Parkverbote u. dgl. zu erlassen.

Im Zusammenhang mit den Ausführungen des verkehrstechnischen Amtssachverständigen liegt im gegenständlichen eine Beeinträchtigung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf​grund der Straßenbreite beim Ein- und Ausfahren aus den Garagen der umgrenzenden Liegen​schaften sowie eine Zufahrtsbeeinträchtigung für [OS 5:] Einsatzfahrzeuge von der Allerheiligen​gasse kommend in die Haggenmüllergasse ohne gegenständliches Halte- und Parkverbot vor.

Meint der Rechtsmittelwerber, die behauptete Beeinträchtigung der Zufahrt von der Allerheiligen​gasse für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rettung in die Haggenmüllergasse sei nicht Gegen​stand des Verfahrens gewesen und beruft sich dabei auf die Stellungnahme des Magistrates vom 09.05.2008, so kann dem nicht gefolgt werden, da diese Stellungnahme gleichsam wie das Gut​achten des Verkehrssachverständigen mangels Vorliegen weiterer Unterlagen zu der Verordnung eine nachträglich eingeholte Beurteilung der Sachlage ist, die jedoch gemeinsam eindeutige Hin​weise für das gesetzmäßige Zustandekommen des Halte- und Parkverbotes ergeben.

Meint der Rechtmittelwerber weiter, die Verhältnismäßigkeit zwischen den privaten Parkinter​essen und den öffentlichen Parkinteressen in der Haggenmüllergasse sind sachlich nicht gerecht​fertigt und daher nach seinem Dafürhalten eine zeitliche Beschränkung des Halte- und Park​ver​botes erforderlich, so vermag sich der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Niederösterreich dieser Rechtmeinung nicht anzuschließen. Die Benützung von Einfahrten und Garagen durch Berechtigte ist ohne zeitliche Beschränkung den Besitzern zu gewährleisten, da trotz dieses Ver​botes in der Haggenmüllergasse in der näheren Umgebung (z.B. eine Parkgarage am Ende der Herzog-Leopold-Straße – Parallelstraße zur Haggenmüllergasse) hinreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die auch deren Bedürfnisse befrieden. Ein öffentliches Interesse quasi vor dem Zielobjekt einen Parkplatz zu erhalten kann nach ho. Rechtsansicht aus dem Gesetz nicht ab​geleitet werden.

In diesem Sinne bestehen seitens der erkennenden Behörde keine Bedenken in Bezug auf die Gesetz​mäßigkeit der Verordnung.

Da im Übrigen, aufgrund der Beobachtung des Meldungslegers einerseits und der dazu geständi​gen Verantwortung des Beschuldigten anderseits erwiesen ist, dass der Beschuldigte zur Tatzeit am Tatort gegenständliches Kraftfahrzeug trotz des verordneten und kundgemachten Halte- und Parkverbotes abgestellt hat, hat dieser objektiv der zitierten Rechtsnorm zuwider gehandelt.

[OS 6:] Subjektiv ist dem Rechtsmittelwerber fahrlässiges Verschulden gemäß § 5 Abs. 1 zweiter Halbsatz VStG anzulasten, zumal er mit seinen Behauptungen die Schuldlosigkeit an der ihm an​ge​lasteten Verwaltungsübertretung nicht glaubhaft darzulegen vermochte.

Zur Strafbemessung durch die Bundespolizeidirektion Wr. Neustadt ist auszuführen wie folgt:

Gemäß § 19 VStG ist die Grundlage für die Bemessung der Strafe stets das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Straf​drohung dient, und der Umstand, inwieweit die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat.

Darüber hinaus sind die Erschwerungs- und Milderungsgründe, das Ausmaß des Verschuldens sowie die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Beschuldigten bei der Bemes​sung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Durch die vom Beschuldigten übertretene Rechtsnorm soll die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs trotz der geringen Manövrierbreite der Fahrbahn für das Aus- oder Einfahren der Kraft​fahrzeuge in Wr. Neustadt, Haggenmüllergasse ONr. 5 sowie die Zufahrt aus der Allerheiligen​gasse in die Haggenmüllergasse für Einsatzfahrzeuge gewährleistet werden. Aufgrund der Miss​achtung des Halte- und Parkverbotes hat der Beschuldigte dargelegten Schutzzweck verletzt.

Bezüglich des Verschuldens des Rechtsmittelwerbers an der Herbeiführung der Tat wird auf die Ausführungen zur subjektiven Tatseite verwiesen.

Eine Vorstrafenabfrage durch die Bundespolizeidirektion Wr. Neustadt und der BPD Wien ergab, dass zur Person des Beschuldigten zur Tatzeit keine rechtskräftigen verwaltungsbehördlichen Vor​merkungen auflagen.

Als mildernd war demnach die bisherige Unbescholtenheit, als erschwerend demgegenüber bei der Strafbemessung kein Umstand zu werten.

Zu seinen persönlichen Verhältnissen hat der Beschuldigte bislang kein Vorbringen erstattet. Im Schätzungswege wird daher davon ausgegangen, dass dieser über nur [OS 7:] unterdurchschnitt​liches Einkommen (unter € 1.000,-- monatlich netto) verfügt, kein Vermögen besitzt und keine Sorgepflichten zu tragen hat.

Unter Berücksichtigung des Unrechtsgehaltes der Tat und den dargelegten Strafzumessungs​grün​den war die über den Beschuldigten verhängte Geld- und Ersatzfreiheitsstrafe als schuld- und tat​angemessen zu werten. Diese ist geeignet, den Rechtsmittelwerber und Dritte von der neuer​lichen Begehung der Tat abzuhalten.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die bezogene Gesetzesstelle.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

HINWEIS

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von 6 Wochen ab Zustellung Beschwerde an den Verwal​tungs- oder Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Sie muss von einem Rechtsanwalt unter​schrie​ben sein. Die Amtsgebühr beträgt € 220,--.

Unabhängiger Verwaltungssenat

im Land Niederösterreich

Mag. Krausböck

Für die Richtigkeit

der Ausfertigung

(Unterschrift)
[OS 7.]
26. Meine Eingabe an den Magistrat der Stadt Wiener Neustadt,
MA 4 und MA 13, vom 12.12.2009, zur Strafverfügung S 15.530/07
der BPD Wiener Neustadt

Sehr geehrte Damen und Herren !

In obiger Angelegenheit hat der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Nieder​öster​reich meiner Berufung keine Folge gegeben. Der abweisende Bescheid wurde mir am 10.12.2009 zugestellt. Im UVS-Bescheid (Senat-WN-08-1015 vom 27.11. 2009), Seite 5, heißt es hiezu: 

„Meint der Rechtsmittelwerber, die behauptete Beeinträchtigung der Zufahrt von der Aller​heili​gen​gasse für Einsatz​fahrzeuge der Feuerwehr und Rettung in die Haggenmüllergasse sei nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen und beruft sich dabei auf die Stellungnahme des Magistrates vom 09.05.2008, so kann dem nicht gefolgt werden, da diese Stellungnahme gleichsam wie das Gutachten des Verkehrssachverständigen mangels Vorliegens weiterer Unterlagen zu der Verord​nung eine nachträglich eingeholte Beurteilung der Sachlage ist, die jedoch gemeinsam eindeutige Hin​weise für das gesetzmäßige Zustandekommen des Halte- und Parkverbotes ergeben.“ 

Nun wurde mit Inkrafttreten der gegenständlichen Verordnung (Zahl 4/VA-767-03 vom 19.12. 2003) auch die Verordnung der Stadt Wiener Neustadt, Abteilung 11, vom 9.6.1976, Zl.: 2438, aufgehoben.

Möglicher Weise ergeben sich aus dieser Verordnung aus 1976 Hinweise betreffend die Recht​mäßigkeit des nunmehrigen Halteverbotes, weshalb ich zwecks besserer Beurteilung der (Nicht-) Erhebung einer Beschwerde vor dem Verfassungsgerichts​hof um schnellst​mögliche Übermittlung dieser Verordnung aus 1976 (per Telefax und per Post) er​suche.

Sollten zu dieser Verordnung aus 1976 Unterlagen vorhanden sein, bitte ich um Mit​teilung und Akteneinsicht. Ebenso, wenn zur gegenständlichen Verordnung Unter​lagen auftauchen sollten.

Wie ich auch bitte, mir die Gründe für das Nichtvorliegen dieser Unterlagen mitzu​teilen, sollten Ihnen diese Gründe bekannt sein.

Mit freundlichen Grüßen
Fred Brande


27. Meine VfGH-Beschwerde B 64/10-1 vom 18.01.2010
[OS 2:] Inhaltsverzeichnis

A. Sachverhalt …….................................………………....................………....………  OS 3


B. Zulässigkeit der Beschwerde ................................................................................  OS 5


C. Beschwerdegründe …………………...........…………...…........….....................…..  OS 5

    1. Einleitung …………………...........…………………....…....................…….……..  OS 5

    2. Verletzung im Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und Anwendung

        einer gesetzwidrigen Verordnung …...…………...........................................…..  OS 5

D. Anregung zur Prüfung einer Verordnung ……….............................…………..…  OS 13


E. Anträge ................................................................................................................  OS 14


[OS 3:] Gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates im Land Nieder​österreich, Außenstelle Wiener Neustadt, vom 27.11.2009, GZ Senat-WN-08-1015, mir zu​gestellt Donnerstag 10.12.2009 (Fristende daher Donnerstag 21.01.2010), er​hebe ich binnen offener Frist 

Beschwerde

an den Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewähr​leisteter Rechte und wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung (Art 144 B‑VG).

A. Sachverhalt

Mit Bescheid vom 27.08.2008, Zl S 15.530/07, hat mich die BPD Wiener Neustadt wegen am 09.10.2007 um 15 Uhr 40 mit dem KKW ... begangener Über​tretung des auf der Nord​seite der Haggenmüllergasse (einer im Zentrum Wiener Neu​stadts befindlichen Einbahn​straße in west​licher Richtung), beginnend ab der Aller​heiligengasse bis zur west​lichen Grund​grenze der Liegenschaft Haggen​müller​gasse 8, angeordneten Halte- und Parkver​botes mit Geldstrafe in Höhe von EUR 45,00 (Ersatzfreiheitsstrafe 23 Stunden, Verfahrenskostenbeitrag EUR 4,50) bestraft. 

In meiner Berufung habe ich als einzigen Berufungsgrund vorgebracht, das Halte- und Parkverbot sei (wegen verfassungs​widriger Interpretation der StVO) ge​setz​widrig, weil es dringend benötigten, an sich öffentlichen Park​raum ohne sachliche Recht​fertigung beschränkt, damit einige wenige Private aus ihren in Häusern befind​lichen Privatpark​plätzen jederzeit unge​hindert ausfahren (und wieder einfah​ren) können und damit, wenn sie im Haus par​ken, einen öffentlichen Parkplatz dauernd verstellen, wenn sie außerhalb parken, zumindest zeitweilig einen zweiten Park​platz. 

Als eine mögliche Lösung, eine verfas​sungskonforme Rechtslage herzu​stellen, sah ich die Festlegung be​stimm​ter Ein- und Ausfahrzeiten, da die in Häusern befindlichen Privat​parkplätze ja nicht nur Parkraum verstellen, sondern, wenn auf ihnen geparkt wird, bei einer verfassungskonformen Lösung auch Parkraum schaffen. Sodass es unverhältnis​mäßig wäre, würden sie gezwungen, den im Haus befindlichen Parkplatz überhaupt auf​zugeben.  

[OS 4:] Mit Bescheid vom 27.11.2009 hat der Unabhängige Ver​waltungssenat im Land Niederösterreich, Außenstelle Wiener Neustadt, (im Folgen​den: UVS) meiner Be​rufung keine Folge gegeben und das erstinstanzliche Straf​erkenntnis vollinhaltlich bestätigt.  

Der UVS konnte zunächst (Bescheid Seite 5 oben) meiner – auf die Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 09.05.2008 gestützten – Ansicht, die behauptete Beeinträchtigung der Zufahrt von der Allerheiligengasse für Einsatzfahr​zeuge der Feuerwehr und Rettung in die Haggenmüllergasse sei nicht Gegen​stand des Verfahrens gewesen, nicht folgen: Diese Stellungnahme sei gleichsam wie das Gutachten des Verkehrssachverständigen mangels Vorliegens weiterer Unterlagen zur gegenständlichen Verordnung eine nachträglich eingeholte Be​urteilung der Sachlage, die gemeinsam eindeutige Hinweise für das gesetz​mäßige Zustande​kommen des Halte- und Parkverbotes ergäben.  

Weiters vermeint der UVS (Bescheid Seite 5 Mitte), die Benützung von Einfahrten und Garagen durch Berechtigte sei den Besitzern ohne zeitliche Beschränkung zu ge​währ​leisten, da trotz dieses Verbotes in der Haggenmüllergasse in der nähe​ren Um​​gebung (zB in der Parkgarage am Ende der Herzog-Leopold-Straße, einer Par​allel​​straße zur Haggenmüllergasse) zur Wahrung der öffentlichen Interessen hin​reichend Park​möglichkeiten zur Verfügung stünden, die auch deren Interessen be​frie​digten. Ein öffentliches Interesse, quasi vor dem Zielobjekt einen Parkplatz zu erhalten, könne aus dem Gesetz nicht abgeleitet werden.

In diesem Sinne bestünden seitens des UVS keine Bedenken in Bezug auf die Gesetzmäßigkeit der Verordnung.

Gegen diesen UVS-Bescheid erhebe ich Beschwerde an den Verfassungs​gerichts​hof wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte und wegen An​wendung einer gesetzwidrigen Verordnung.

[OS 5:] B. Zulässigkeit der Beschwerde

Gemäß Art 144 Abs 1 B‑VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über Beschwerden gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden einschließlich der unabhängigen Ver​waltungssenate. Gegen den angefochtenen UVS-Bescheid ist daher kein ordent​liches Rechts​mittel zulässig. Der In​stan​zen​​zug ist also im Sinne des Art 144 Abs 1 letzter Satz B-VG ausgeschöpft. 

C. Beschwerdegründe

Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte und Verletzung in Rechten wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung

1. Einleitung

Meine Berufung habe ich am 13.09.2008 an die BPD Wiener Neustadt gefaxt. Der angefochtene UVS-Bescheid wurde mir am 10.12.2009 – und damit inner​halb der 15-Monats-Frist – persönlich zuge​stellt.  

2. Verletzung im Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung

a) Das gegenständliche Halte- und Parkverbot (im Folgenden: Halteverbot) hat – laut UVS-Bescheid – der Magi​strat der Stadt Wiener Neustadt mit Verordnung vom 19.12. 2003, Zl 4/VA-767-03, auf der Nordseite der Haggenmüllergasse, beginnend ab der Aller​heiligengasse bis zur westlichen Grundgrenze der Liegenschaft Haggenmüllergasse 8, angeordnet. Den Verordnungsakt selbst habe der Magistrat nicht dem UVS vor​legen können (UVS-Bescheid Seite 3 unten), weshalb eine verkehrstechnische Begut​achtung eingeholt worden sei.

b) Wie bereits oben im Sachverhalt angesprochen, ist das Halteverbot vom 19.12.2003 wegen verfassungs​widriger Interpretation der StVO ge​setz​widrig, weil es dringend be​nötigten, an sich öffentlichen Park​raum ohne sachliche Recht​ferti​- [OS 6:] gung be​schränkt, damit einige wenige Private aus ihren in Häusern befind​lichen Privatpark​plätzen jederzeit ungehindert ausfahren (und wieder einfah​ren) kön​nen und damit, wenn sie im Haus parken, (zumindest) einen öffentlichen Parkplatz dauernd ver​stellen, wenn sie außerhalb parken, zeitweilig auch einen zweiten Park​platz. 

Insbesondere fehlt/e es an einem derart überwiegenden Privatinteresse, welches ein Halte​verbot rechtfertigen würde, vergleichbar dem Privatinteresse an einem Behin​der​ten​park​platz für ein ganz bestimmtes Fahr​zeug (Kennzeichen auf einer Zusatz​tafel ange​geben). 

Zwar ist ein Stellplatz in einem Haus geeignet, den öffentlichen Parkraum zu ent​lasten, jedoch dann nicht, wenn dabei (durch die permanent frei zu haltende Ein​fahrt) praktisch ein Stellplatz auf Dauer verstellt wird, und zwar auch dann, wenn nicht im Haus, sondern außerhalb auf öffentlichem Parkraum geparkt wird, womit ein Auto zwei Stellplätze verstellt (bzw noch mehr, siehe unten).

Gerade in der Haggenmüllergasse hätte der Verordnungsgeber gegenüber Privat​interessen besonders vorsichtig sein müssen, befinden sich dort ja gleich zwei für die Öffentlichkeit bedeutsame Einrichtungen, nämlich die Bücherei und die Musik​schule. (Bemerkt sei, dass theoretisch auch reine Privatinteressen kollidieren können, zB eine Einfahrt zu einem Stellplatz mit dem Bedürfnis eines Geschäftsinhabers, dass seinen Kunden Parkraum zum Einkaufen zur Verfügung steht.)

Nach der Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 09.05.2008, Zl 13/VA-A-58/08, an die BPD Wiener Neustadt dient/e das gegenständliche Halteverbot dem Einfahren in bzw dem Ausfahren aus der Liegenschaft Haggenmüllergasse 5. 

Nach dem späterhin vom UVS eingeholten Sach​verständigen-Gutachten vom 10.11.2009, BD2-V-1012/008-2008, dient/e das gegen​ständliche Halteverbotverbot ab einem bestimmten Be​reich östlich der Abschrägung für die Einfahrt in die Haggenmüller​gasse 8 sowohl dem Ein- und Ausfahren in diese Liegen​schaft als auch dem Ein- und Ausfahren in die bzw aus der auf der gegenüber​liegenden (südlichen) Straßen​seite befindlichen Liegenschaft Hag​gen​müllergasse 5, welche Einfahrt sich südwestlich der Ein​fahrt Haggenmüllergasse 8 befindet und wegen der Enge der Haggenmüller​gasse eine Freifläche auf deren Nordseite benötigt, um von Osten kommend in die Liegenschaft Haggenmüllergasse 5 links ab​biegend einfahren (bzw rückwärts wieder ausfahren) zu können. 

[OS 7:] (Das Argument, das Halteverbot diene auch der ungehinderten Zufahrt für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rettung, die die von der Allerheiligengasse kommend in die Haggenmüllergasse einfahren müssen, findet sich erstmals im erwähnten Sachverständigengutachten vom 10.11.2009. Mangels Verord​nungsaktes kann auch dieser Aspekt nicht auf sein gesetzmäßiges Zustande​kommen überprüft werden – siehe unten lit e und f.)

Im Übrigen ist die Verordnung vom 19.12.2003 vermutlich zusammen mit einer oder mehreren anderen Verord​nungen zu betrachten (wohl auch die aufgehobene Ver​ordnung vom 09.06.1976, Zl 2438). Denn um die Ein- und Ausfahrt in das bzw aus dem Haus Haggen​müller​gasse 8 nach rechts (= der Einbahn folgend Richtung Westen) zu ermög​lichen, sowie die Ein- und Ausfahrt in das bzw aus dem Haus Haggen​müllergasse 5 zu ermöglichen, braucht es nicht ein Halteverbot ab dem Ostende der Allerheiligen​gasse. 

Vermutlich erstreckte sich das Halteverbot nach der Verordnung vom 09.06.1976 nur bis zum Ost- oder Westende der Einfahrt in das Haus Haggenmüllergasse 8 und wurde mit der Verordnung vom 19.12.2003 – im Privatinteresse der Liegenschaft Haggenmüller​gasse 5, siehe die bereits erwähnte Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 09.05.2008 – bis zur westlichen Grund​stücksgrenze der Liegenschaft Hagenmüllergasse 8 verlängert.  

Um die Rechtmäßigkeit des gegenständlichen Halteverbotes und die Frage der (Nicht-)Erhebung dieser Beschwerde besser beurteilen zu können, ersuchte ich mit beiliegendem Schreiben vom 12.12.2009 (Urgenz vom 01.01.2010) den Magistrat der Stadt Wiener Neustadt um Übermittlung der aufgehobenen Ver​ordnung vom 09.06.1976, Zl 2438, und all​fälliger weiterer Unter​lagen. Bis dato erhielt ich jedoch keine Antwort.

Im Folgenden eine ungefähre grafische Darstellung der Situation, wie sie sich – meine Besichtigung am 13.01.2010 ab ca 13 Uhr 55 einbeziehend – darstellt/e:

[OS 8:]
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H … Verkehrszeichen: Beginn des Halteverbotes am Ostende der Haggenmüllergasse, rechts

H1 ... Verkehrszeichen: Ende des Halteverbotes 

H2 … Verkehrszeichen: Beginn des Halteverbotes am Ostende der Haggenmüllergasse, links (zum Zeitpunkt der Besichtigung am 13.01.2010 fehlte gerade die Halteverbotstafel)

__ ... Zu Aus- und Einfahrzwecken freizuhalten

I Auto-I Auto- I ... Halteverbotsbereich gegenüber der Liegenschaft Haggen​müllergasse 5, in dem ich das Auto damals abgestellt hatte          
5 … Schild mit Hausnummer 5

8 … Schild mit Hausnummer 8

Damit werden regelmäßig drei an sich öffentliche Parkplätze im Privatinter​esse verstellt, wenn aber die in den Liegenschaften befindlichen Fahrzeuge außerhalb parken, ent​sprechend mehr.
Zu bemerken ist, dass bei meiner Besichtigung am 13.01.2010 – offenbar eine Ent​wick​lung aus aller​jüngster Zeit (selbst das für den UVS erstattete Gutachten vom 10.11.2009 erwähnt diese Entwicklung noch nicht) – das gesamte Halteverbot H bis H1 mit der Zusatztafel Abschlepp​zone gemäß § 54 Abs 5 lit j StVO idF BGBl I 52/2005 gekenn​zeichnet war. 

Wie sich aus § 89a Abs 2 lit b StVO idF BGBl I 52/2005 ergibt, darf eine Abschlepp​zone nur im Zusammenhang mit einem aus Gründen der Sicherheit erlassenen Halteverbot (§ 52 Z 13b StVO) verordnet werden (also nicht bloß im Zusammenhang mit einem aus Gründen der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erlassenen Halteverbot – § 43 Abs 1 lit b StVO). Das erstmals im erwähnten Sachverständigen​gutachten vom 10.11.2009 erwähnte Argument, das Halteverbot diene auch der ungehinderten Zufahrt für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rettung, die von der Allerheiligengasse kommend in die Haggenmüllergasse einfahren müssen, dürfte in dieser Abschleppzone seinen Nieder​schlag gefunden haben, aber eben erst in allerjüngster Zeit. Hingegen dürfte – mangels Verordnungsakts kann ich ja nur vermuten – die Verordnung vom 19.12.2003, und zwar gerade die auf mich angewendete (vermutliche) Verlängerung der Verord​nung vom 09.06.1976 nach [OS 9:] Westen, noch im reinen Privat​inter​esse erfolgt sein (siehe neuerlich die bereits erwähnte Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 09.05.2008, welche Stellungnahme auf das private Interesse des Hauses Haggen​müllergasse 5 und nicht auf die öffentlichen Interessen von Feuerwehr und Rettung Bezug genom​men hat). Bei der Besichtigung am 13.01.2010 ist mir im Übrigen in bau​licher Hinsicht aufgefallen, dass die Abschleppzone etwa um die oben grau unter​legte Fläche zu lang sein dürfte. In diesem – zunächst ja Privatinteressen die​nenden – Bereich ist die Haggenmüllergasse schon breit genug, dass Fahrzeuge der Feuerwehr und Rettung auch neben parkenden Autos durchkommen dürften. Ich bringe daher sicherheitshalber vor, dass der vor der Abschleppzonenregelung (vermutlich) im Privatinteresse verordnete Halte​verbotsbereich mangels Sicherheits​notwendigkeit ge​setz​​widrig in die nunmehrige Abschleppzone einbezogen wurde. Hiezu werden gegebe​nen​falls Feuerwehr und Rettung zu befragen sein.

c) Gegen meine Ausführungen oben b am Anfang hat der UVS, wie bereits im Sachverhalt erwähnt, eingewendet (Bescheid Seite 5 Mitte), die Benützung von Einfahrten und Garagen durch Berechtigte sei den Besitzern ohne zeitliche Beschränkung zu ge​währ​leisten, da trotz dieses Verbotes in der Haggenmüllergasse in der näheren Um​gebung (zB in der Parkgarage am Ende der Herzog-Leopold-Straße, einer Parallel​straße zur Haggenmüllergasse) zur Wah​rung der öffentlichen Interessen hin​reichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stün​den, die auch deren Interessen befrie​digten.

d) Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. 

da) Ausgangspunkt der vor Jahrzehnten geschaffenen Regelung, dass private Ein​fahrten Einzelner überhaupt zulässig und demgemäß freizuhalten sind, war ver​mut​lich ein damals noch in genügendem Ausmaß verbliebener Park​raum. Seither ist der Park​raum knapp, die Regelung aber trotzdem im Sinne ausreichend ver​bliebe​nen Park​raums angewendet worden.

db) Lässt man bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung die Parkgarage zunächst beiseite, so ist eine Regelung, die bewirkt, dass im Privatinteresse (zumindest) ein Stellplatz auf Dauer und zeitweilig noch ein zweiter verstellt wird, jedenfalls sachlich [OS 10:] nicht gerechtfer​tigt (ein Rechtfertigungsgrund wie zB ein Behindertenparkplatz fehlt ja). 

Die Einbeziehung der Park​garage in diese Beurteilung ändert an der Gleich​heits​widrigkeit nichts, da die Garage so nahe liegt, dass es auch dem/r derzeit privi​legierten Privaten zugemutet werden kann, die Garage zu benutzen, sodass es einer Regelung, wie sie § 45 Abs 4 StVO bei Kurzparkzonen vorsieht, nicht bedarf.

Wenn der UVS (Bescheid Seite 5 unteres Drittel) noch davon spricht, ein öffentliches Interesse, quasi vor dem Zielobjekt einen Parkplatz zu erhalten, könne aus dem Gesetz nicht abgeleitet werden, so kann bei verfassungskonformer Interpretation der StVO auch ein privates Interesse, vor dem eigenen Haus einen Parkplatz zu er​halten, aus diesem Gesetz nicht abgeleitet werden.

dc) Der in der Umgebung zur Verfügung stehende öffentliche Parkraum, dh sowohl die Kurz​parkzonen als auch die Parkgarage, war am 09.10.2007, einem Dienstag, um 15:40 Uhr, als ich die Verwaltungsübertretung beging, ge​bühren​​pflichtig und ist es an Dienstagen um diese Zeit auch heute noch, damals wie heute auch in der Parkgarage. Demnach besteht eine Privilegierung des/der Privaten auch in Bezug auf die Gebühren​pflicht.
Dagegen kann nicht eingewendet werden, ich hätte für die kurze Zeit meines Auf​enthaltes auch einen Gratisparkschein für die angrenzende Kurzparkzone lösen kön​nen. Zum einen wusste ich beim Aussteigen nicht, ob das Cello in der Musikschule gleich übernommen werden würde, mein Aufenthalt hätte durchaus länger als 10 Minu​ten dauern und damit eine Parkgebühr erfordern können (dass ich aus dem Halte​verbot trotz dessen Gesetzwidrigkeit schnell wieder weg wollte, darf man mir auch nicht nachteilig anrechnen). Zum zweiten – es war ein Dienstag​nachmittag – schienen alle Parkplätze der angrenzenden Kurzparkzone besetzt. Zum dritten aber bestand die Ungleichheit gerade darin, dass der Öffent​lichkeit (also auch mir) – im Gegensatz zum/r Inhaber/in des Privatparkplatzes im Haus bzw der hiefür freizuhaltenden Fläche auf dem an sich öffentlichen Parkraum – keine gebühren​freien Dauer​parkplätze zur Verfügung stan​den; außer im Bereich des gesetzwidrigen Halteverbotes nach berei​nigter Rechtslage.  

[OS 11:] Zur Befriedigung der öffentlichen Interessen standen also – im Gegensatz zur An​sicht des UVS – auch keine gleichwertigen Parkmöglichkeiten im Sinne ge​bühren​freier Dauer​parkplätze zur Verfügung. 

Die StVO wäre also im gegenständlichen Fall vom Magistrat der Stadt Wiener Neu​stadt verfassungskonform dahin zu inter​pretieren gewesen, dass ein unbeschränktes Halteverbot die öffent​lichen Interessen gegenüber (nicht überwiegenden) Privatinter​essen unsachlich benachteiligt und daher nicht verordnet werden darf (zur Geltung des Gleichheitssatzes für den Verordnungsgeber: VfSlg 4915/1965, 7395/1974, 10.492/1985, 12238/1989). Das Halte​verbot wurde also entgegen der StVO und damit gesetzwidrig im Sinne des Art 139 B‑VG erlassen. 

e) Ergänzend zu B 95/09 kommt im gegenständlichen Fall hinzu, dass der UVS die Gesetzmäßigkeit der Verordnung trotz Fehlens des Verordnungsaktes und damit Unüberprüfbarkeit des Erlassungsverfahrens meiner – auf die Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 09.05.2008 gestützten – Ansicht, die behauptete Beeinträchtigung der Zufahrt von der Allerheiligengasse für Einsatzfahr​zeuge der Feuerwehr und Rettung in die Haggenmüllergasse sei nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen, nicht folgen konnte: Diese Stellungnahme sei gleichsam wie das Gutachten des Verkehrssachverständigen mangels Vorliegens weiterer Unterlagen zur gegenständlichen Verordnung eine nachträglich eingeholte Beurtei​lung der Sachlage, die gemeinsam eindeutige Hinweise für das gesetz​mäßige Zustande​kommen des Halteverbotes ergäben.  

f) Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. 

fa) Zu dieser Frage hatte ich bereits in meiner Stellungnahme vom 20.11.2009 an den UVS, Seite 3, unter lit c Folgendes ausgeführt:
„Ob eine solche Verordnung (also eine Verordnung gemäß § 43 Abs 1 lit b Z 1 StVO) erforderlich ist, ist im Verfahren zu ihrer (eventuel​len) Er​lassung zu prüfen. Wie sich aus der Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 9.5.2008, Zl 13/VA-A-58/08 ergibt, erfolgte im gegenständ​lichen Fall eine Prüfung nur hin​sichtlich der ungehinderten Ein- und Ausfahrt für in den Garagen der Liegenschaft Hag​gen​müllergasse 5 ein​gestellte Fahrzeuge. 

[OS 12:] Die Frage der ungehinderten Zufahrt für Feuerwehr und Rettung war nicht Gegen​stand des Ver​fah​rens. Diesfalls hätte zunächst von der Feuerwehr, wenn sie nicht schon von sich aus das Halte​verbot angeregt hätte, in Bezug auf die Er​forderlichkeit des Halte​verbotes eine Stellung​nahme eingeholt werden müssen. Nichts dergleichen ist ge​schehen, vielmehr wurde an ein Halte​verbot überhaupt erst im Zusam​menhang mit der gegenständlichen Garagenausfahrt gedacht. Die vom Sachverständigen befürwortete ungehinderte Zufahrt von Feuerwehr und Ret​tung ist da​her für die Frage der Rechts​widrigkeit des gegenständlichen Halte​verbotes nicht relevant. Wie auch umgekehrt – sollte sich in irgend einem Fall herausstellen, dass ein bereits verordnetes Halteverbot für eine Feuerwehrzufahrt nicht erforderlich ist – diese Rechts​widrig​​keit nicht unter Hinweis auf irgend eine andere, nicht im Ver​fahren be​han​delte Erforderlichkeit saniert werden könnte. (Sollte der Verfassungs​gerichtshof [nach Einholung einer Stellung​nahme zumindest der Feuerwehr] finden, dass das gegenständliche Halteverbot für die ungehinderte Zufahrt von Ein​satz​​fahr​zeugen in die Haggen​müller​gasse erforderlich ist, steht ihm das Rechts​institut der Auf​hebung mit Frist​setzung zur Verfügung.) 

fb) Dem gegenüber vertrat der UVS im nunmehr angefochtenen Bescheid die An​sicht, dass mit der Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 09.05.2008 und dem Sachverständigen-Gutachten vom 10.11.2009 der Verord​nungs​akt sub​stituiert werden könne. 

Abgesehen davon, dass der UVS den Magistrat der Stadt Wiener Neustadt höchst unsachlich und damit gleichheitswidrig nicht nach den Ursachen des Fehlens des Verordnungsaktes fragte, sondern sich mit der Tatsache des Nicht-Vorliegens be​gnügte, kann eine Sanierung durch die erwähnte Substitution nur bei nach​gewiesener Notlage und nur übergangsweise Platz greifen. Wären etwa zahl​reiche Akten, und darunter auch der gegenständliche, einem Brand zum Opfer ge​fallen, wäre es unter Umständen (Datensicherung?) zulässig, wie der UVS zu argu​mentieren. Dies aber auch nur so lange, bis mit der Nachholung der Verfahren ge​rechnet werden kann. § 96 Abs 2 StVO, der vorsieht, dass die Behörde alle zwei Jahre unter Beiziehung des Straßenerhalters alle angebrachten Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Ver​kehrs daraufhin zu überprüfen hat, ob sie noch erforderlich sind, kann hier als Anhalts​punkt dienen.

[OS 13:] D. Anregung zur Prüfung einer Verordnung

a) Im Hinblick auf die Ausführungen oben C.2. rege ich an, der Verfassungs​gerichts​hof möge die Verordnung des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 19.12.2003, Zl 4/VA-767-03, auf Gesetzmäßigkeit prüfen. Und zwar sowohl in Bezug auf die Un​sachlichkeit der Verordnung als auch in Bezug auf den gemäß UVS-Bescheid Seite 3 unten nicht vorhandenen Ver​ordnungsakt (vgl § 5 Abs 3 BGBlG – auf Dauer ermittelbar). Offenbar zitierte der UVS (Bescheid Seite 3) den Verord​nungs​text aus einer Sekundär​quelle. Auch dies bedeutet, dass der UVS eine gesetz​widrige Verordnung angewendet hat. Im Hinblick auf die erwähnte nunmehrige Abschleppzone – offenbar eine Neuerlas​sung der gesamten Verordnung H bis H1 – wird die Frage zu prüfen sein, ob mit Aufhebung vorzugehen sein wird oder mit Feststellung, dass die Verordnung vom 19.12.2003 gesetzwidrig war. Letzteres wird aber wohl nur möglich sein, wenn wenigstens der Verordnungsakt über die neue Abschleppzone vorliegt. Ansonsten wird die Verordnung vom 19.12.2003 unter Ein​beziehung der nunmehrigen Abschleppzone als geltend zu betrachten und als einheitliches Ganzes aufzuheben sein.

Mangels Verordnungsakts kann im Übrigen auch nicht kontrolliert werden, ob das gegenständliche Halteverbot entsprechend § 96 Abs 2 StVO alle zwei Jahre auf Erforderlichkeit überprüft worden ist. Es ist daher im Zweifel davon auszugehen, dass die Überprüfung nicht stattgefunden hat (das Fehlen des Verordnungsaktes darf – ausgenommen zB Brand, siehe oben C.2.f.fb – nicht zu Lasten des Beschwerde​führers gehen). Welche Nicht-Überprüfung auf Erforderlichkeit ebenfalls eine Gesetz​widrigkeit der ange​foch​te​nen Verordnung begründet.  

b) Wie in derartigen Verfahren üblich, habe ich vorsichtshalber sämtliche mir im Lau​fe des Verfahrens aufge​fallenen möglichen Rechtswidrigkeiten vorgebracht, vom Fehlen des Verordnungs​aktes und der zweijährigen Überprüfung bis zur materiellen Rechtswidrigkeit der sachlich nicht gerechtfertigten „Privat​park​plätze auf an sich öffent​lichem Parkgrund“, meinem ursprünglichen Be​schwerdethema.

c) Für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof meine Bedenken bezüglich der „Pri​vatparkplätze“ an sich teilt, ersuche ich, diese auch dann in den Unter​bre​chungs-[OS 14:] beschluss aufzunehmen, wenn der Verfassungsgerichtshof das Halte​verbot auch aus dem Grund des fehlenden Verordnungsaktes bzw der fehlenden zweijährlichen Überprüfung für anfechtungs​würdig halten sollte. 

Damit die Beantwortung der (sich aus Anlass meiner Bestrafung, wodurch ich persönlich beschwert bin, stellenden) für ganz Österreich bedeutsamen Frage der „Privat​parkplätze auf an sich öffent​lichem Parkgrund“ nicht durch tat​sächliches oder vor​ge​täusch​tes Fehlen des Verord​nungs​​aktes unterlaufen wird.

E. Anträge

Im Hinblick auf die vorstehende Beschwerde stelle ich sohin die

Anträge,
der Verfassungsgerichtshof möge

1. den angefochtenen Bescheid wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewähr​leisteter Rechte und wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung (Art 144 B‑VG) aufheben, 

2. dem Rechtsträger den Ersatz der Kosten des Verfahrens vor dem Verfassungs​gerichtshof auferlegen, wobei im Sinne des § 27 letzter Satz VfGG Kostenzuspruch für alle regelmäßig anfallenden Kosten zuzüglich USt begehrt wird.

Nach Kneihs – in Altenburger/Kneihs, Schriftsätze an den VfGH und VwGH, Stand 2008, Seite 3 iVm Seite 14 (FN 46 bis 48), sowie Seite 22 – ist im Kostenbegehren die Bezeichnung des Rechtsträgers nicht erforderlich, womit in Zweifels​fällen das Risiko einer Fehlbezeichnung vermieden werden kann.

Für den Fall, dass die Bezeichnung des Rechtsträgers doch erforderlich sein sollte, bezeichne ich als Rechtsträger das Land Niederösterreich. Nach Walter/Mayer, Grund​​riss Verwaltungsverfahrensrecht, 8. Auflage 2003, Rz 827 mit FN 13 (Hinweis auf VwSlgNF 7227 A, VfSlg 6153, 6346 und 6706) fällt die Durchführung von (Ver​- [OS 15:] wal​tungs-)Strafverfahren nicht in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Und im Sinne der für den VfGH-Kostenersatz offenbar relevanten „Funktionstheorie“ (vgl VfSlg 13476/1993) war der „Unabhängige Verwaltungssenat im Land Niederöster​reich“ im gegen​ständlichen Fall – die Straßen​polizei ist gemäß Art 11 Abs 1 Z 4 B‑VG in der Voll​ziehung Landes​sache – für das Land Niederösterreich tätig (in die​sem Sinn etwa VfGH B 833/05 [Strafbehörde: BPD Wien – Berufungsbehörde: UVS Wien – zum Kostenersatz ver​fällter Rechtsträger: Land Wien]). 

[OS 15.]
28. Meine Äußerung vom 11.02.2010 (B 64/10-3) anlässlich des VfGH-Ablehnungsbeschlusses B 95/09-9 (oben Nr. 9)
[OS 2:] A.

Gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates im Land Nieder​öster​reich, Außenstelle Wiener Neustadt, vom 27.11.2009, GZ Senat-WN-08-1015, habe ich mit Schriftsatz vom 18.01.2010, eingebracht am 20.01.2010, Beschwerde an den Verfas​sungs​gerichtshof wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewähr​leisteter Rechte und wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung (Art 144 B‑VG) erhoben.

Am 27.01.2010 wurde mir im Parallelverfahren B 95/09 der Ablehnungsbeschluss vom 01.12.2009 zugestellt, der in Bezug auf die auch hier relevanten Fragen wie folgt begründet ist:

„Soweit die Beschwerde aber insofern verfassungsrechtliche Fragen berührt, als die Rechtswidrigkeit der den angefochtenen Bescheid tragenden Rechtsvorschriften be​hauptet wird, lässt ihr Vorbringen vor dem Hintergrund der ständigen Recht​spre​chung des Verfassungsgerichtshofes (vgl VfSlg 18297/ 2007, 18299/2007 und VfGH 13.3.2008, V 73/07) die behauptete Rechtsverletzung, die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes oder die Verletzung in einem sonstigen Recht wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung als so wenig wahrscheinlich erkennen, dass sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat.“  

B.

So wie in der gegenständlichen Beschwerde, ging es in der Beschwerde B 95/09 um 

die Gesetzwidrigkeit des Halte- und Parkverbotes aus den Gründen

a) gleichheitswidrige Privatparkplätze auf an sich öffentlichem Parkgrund;

b) Nicht-Vorlage des Verordnungsaktes vor dem UVS und dem VfGH; und 

c) Nicht-Kontrollierbarkeit der zweijährlichen Überprüfung des Halte- und
    Parkverbotes auf weitere Erforderlichkeit.

Ad a) Das Thema der gleichheitswidrigen Privatparkplätze auf an sich öffent​lichem Parkgrund ist in keinem der drei vom Verfassungsgerichtshof angeführten, als Bei​spiele seiner ständigen Rechtsprechung genannten Erkenntnisse auch nur irgendwie angesprochen. In VfSlg 18297/2007 und V 73/07 ging es nämlich um die [OS 3:] Über​tre​tung einer Geschwindigkeitsbeschränkung, in VfSlg 18299 um die Erforder​lich​keit einer – der Allgemeinheit dienenden – Kurzparkzone. 

Ad b) In den Fällen VfSlg 18297/2007 und 18299/2007 sind jeweils die Verord​nungs​akten vorgelegt worden. Lediglich im Erkenntnis V 73/07 war dies nicht der Fall. Allerdings hat dort die verordnungserlassende Behörde ausführlich begrün​det, warum der relevante – nach den für die Behörde geltenden Skartierungsvor​schrif​ten (im An​schluss an eine Neuerlassung der Verordnung) skartierte – Akt nicht vor​gelegt werden konnte. Außerdem hat die verordnungserlassende Behörde Aus​künfte über das Motiv für die – seinerzeitige – Erlassung eingeholt:

„Laut Auskunft eines Exekutivbeamten hat sich die Festsetzung einer 70 km/h Geschwindigkeits​beschrän​kung im dortigen Bereich auf jene Grundlage gestützt, dass es sich bei dieser Örtlichkeit um eine Unfallhäufungsstelle gehandelt hat.“  

Nach Hinweis auf seine bisherige Rechtsprechung betreffend die Interessen​abwägung vor Erlassung einer Verordnung
„Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner bisherigen Rechtsprechung zu verkehrsbeschränkenden Verordnungen ausgesprochen, dass die Behörde vor Erlassung einer solchen Verordnung die im Ein​zelnen umschriebenen Interessen an der Verkehrsbeschränkung mit dem Interesse an der ungehin​der​ten Benützung der Straße abzuwägen und dabei die (tatsächliche) Bedeutung des Straßen​zuges zu berücksichtigen hat (vgl. VfSlg. 9089/1981, 12.944/1991, 13.449/1993, 13.482/1993). Die sohin gebotene Interessenabwägung erfordert sowohl die nähere sachverhalts​mäßige Klärung der Gefahren oder Belästigungen für Bevölkerung und Umwelt, vor denen die Verkehrs​be​schränkung schützen soll, als auch eine Untersuchung der Verkehrsbeziehun​gen und der Verkehrs​erfor​dernisse durch ein entsprechendes Anhörungs- und Ermittlungsverfahren (vgl. VfSlg. 12.485/1990, 16.805/2003, 17.572/ 2005).“
welche Rechtsprechung er auch in V 73/07 beibehalten hat, nahm der Verfas​sungs​gerichtshof dann auf Grund der Ausführungen der verordnungs​erlas​senden Behörde als erwiesen an, dass diese „ein Ermittlungsverfahren – wie in ihrer Äußerung ge​schil​dert wurde – durchgeführt hat“. 

Dies, nachdem der Verfassungsgerichtshof zuvor im Prüfungs​beschluss ausdrücklich gesagt hatte (Punkt 3.2.2. des Erkenntnisses, die Punkte 2.2. und 2.3. des Prüfungsbeschlusses zitie​rend), er müsse 

[OS 4:] „angesichts der Mitteilung der verordnungserlassenden Behörde, dass keine Verordnungs​akten existieren, anhand derer der Gerichthof die Erforderlichkeit der Verordnung gemäß § 43 StVO 1960 prüfen könnte, vorläufig in Frage stellen, dass die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau die für die Verordnung erforderliche Interessenabwägung vorgenommen hat bzw. dass sie alle für die gebotene Interessenabwägung entscheidungsrelevanten Sachverhalte hinsichtlich der Gefahren oder Belästigungen, vor denen die Verordnung schützen sollte, und der sonst zu berücksichtigenden Verkehrsbeziehungen und Verkehrserfordernisse in einem entsprechenden Verfahren ausreichend ermittelt hat“. (Hervorhebungen nicht im Original)   

Weder die Fälle VfSlg 18297/2007 und 18299/2007, in welchen ja die Verordnungs​akten vorgelegt wurden, noch der zuletzt behandelte Fall V 73/07 können mit der bloßen – ohne jeglichen Versuch einer Rechtfertigung erfolgten – Nichtvorlage des Verordnungsaktes auch nur irgendwie gleichgestellt werden.  

Ad c) Was schließlich die zweijährliche Überprüfung der Einrichtungen zur Rege​lung und Sicherung des Verkehrs auf Erforderlichkeit betrifft (§ 96 Abs 2 StVO), so war in VfSlg 18297/2007 die Bestrafung noch innerhalb der ersten Zweijahresfrist erfolgt, und war in VfSlg 18299/2007 diese Frage nicht Gegenstand des zu Grunde liegen​den UVS-Antrags (weshalb der Verfassungsgerichtshof darüber nicht erkennen konn​te). Zu V 73/07 wiederum hat der Verfassungsgerichtshof diese Frage in dem rein auf die Erforderlichkeit im Erlassungszeitpunkt abstellenden Prüfungs​beschluss nicht releviert (sodass er ohne Ergänzung des Prüfungs​beschlus​ses an sich nicht darüber absprechen konnte), für welches Nicht-Relevieren auch die Schluss​folge​rung spricht:

„3. Der Verfassungsgerichtshof kann daher nicht finden, dass die Verordnung in einem nicht § 43 Abs 1 StVO 1960 entsprechenden Verfahren zustandegekommen wäre.“ (Hervorhebung nicht im Original)
Lediglich kurz vor dieser Passage klingt auch die Kontrolle der zweijährlichen Überprüfung der Erforder​lichkeit an (an sich ein Verfahren zur eventuellen Auf​hebung der Verordnung): 

„Der Verfassungsgerichtshof zieht - unter Bedachtnahme auf das von der Bezirkshauptmannschaft vor​gelegte Gutachten vom 19. September 2007 und des Umstandes, dass die Geschwindigkeits​- [OS 5:] beschränkung von 70 km/h im Bereich der Drautal Straße (B 100) seit vielen Jahren besteht - die Erforderlichkeit der in Prüfung gezogenen Verordnung nicht länger in Zweifel“.
Wobei diese Passage aber auch lediglich rückbezogen auf den Zeitpunkt der Erlas​sung der Verordnung verstanden werden kann.

Somit betrifft auch V 73/07 offensichtlich nicht die fehlende zweijährliche Über​prüfung auf Erforderlichkeit.

Wie auch immer, ob ein Halte- und Parkverbot für einen Privatparkplatz auf an sich öffentlichem Parkgrund noch be​nötigt wird, kann man nicht auf die gleiche Weise erkennen wie das Erfordernis einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf einer dau​ernd stark befahrenen Straße, man muss an den „Besitzer“ des Privat​parkplatzes heran​treten. Ob und mit welchem (begründeten) Ergebnis dies gesche​hen ist, lässt sich in aller Regel nur aus dem – sowohl im Fall B 95/09 als auch im gegen​ständ​lichen Fall ohne jede Rechtfertigung nicht vorgelegten – Verordnungsakt ent​nehmen.

Wenn nun der vom UVS für das gegenständliche Halte- und Parkverbot beigezogene Sachverständige in seinem Gutachten vom 10.11.2009 vermeinte, dieses diene – an jener Stelle, an der ich den Wagen abgestellt hatte – sowohl der ungehinderten Ein- und Ausfahrt in die bzw aus den Liegenschaften Haggenmüllergasse 5 und 8 als auch der ungehinderten Zufahrt durch Feuerwehr und Rettung, und zwar ohne dass er zuvor wenigstens die Feuerwehr gefragt hätte 

(mir selbst ist bei der Besichtigung am 13.01.2010 in bau​licher Hinsicht aufgefallen, dass die – nun​mehrige – Abschlepp​zone, also das Halte- und Parkverbot aus dem Grund der Sicherheit [= Feuer​wehrzufahrt] an jener Stelle, an der ich den Wagen abgestellt hatte, nicht mehr erfor​derlich sein dürfte, dh die Haggenmüllergasse ist dort bereits breit genug, dass die Feuerwehr leicht an einem parkenden Auto vorbeikommt, siehe meine Argumentation in der Beschwerde nach der grafi​schen Darstellung),
so sagt der Sachverständige implizit, dass dieses Halte- und Parkverbot so​wohl von Beginn an als auch laufend erforderlich war (in diesem Sinne auch die Stellung​nahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 09.05.2008).  

Die vom UVS daraufhin – ohne überhaupt nach den Ursachen des Fehlens des Verord​nungsaktes gefragt zu haben – vor​genommene, somit allein auf die beiden [OS 6:] genannten Ex-post-Beurteilungen gestützte (rückwirkende) Rechtfertigung des Halte- und Parkver​botes bedeutet – entgegen der oben zitierten VfGH-Judikatur, wonach die Voraus​setzungen vor Erlassung der Verordnung geprüft werden müs​sen – nicht weniger, als dass Verordnungen be​treffend Halte- und Parkverbote nur nach​träg​lich ge​recht​fertigt werden müssen. Die (rückwirkende) UVS-Recht​fertigung ist also im Lichte der zitierten VfGH-Judikatur zu § 43 StVO rechtswidrig.
C.

Die im Parallelverfahren B 95/09 zur Begründung des Ablehnungsbeschlusses heran​gezogenen VfGH-Er​kennt​nisse VfSlg 18297/2007, 18299/2007 und V 73/07 stehen also tatsächlich keinem der drei von mir für die Gesetz​widrigkeit des Halte- und Parkverbotes vorge​brachten Gründe entgegen, vermögen also den Ableh​nungs​beschluss nirgendwo zu tragen.  

[OS 6.]

29. Stellungnahme des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt vom 23.07.2010
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. B Z. 1 StVO 1960, BGBl. 159/1960 idgF, hat die Behörde für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes durch Verord​nung, wenn und insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des sich bewegenden oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs, die Lage, Widmung, Pflege, Reinigung oder Beschaf​fen​heit der Straße, die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines an der Straße gelegenen Ge​bäudes oder Gebietes oder wenn und insoweit es die Sicherheit eines Gebäudes oder Gebietes und/ oder der Personen, die sieh dort aufhalten, erfordert, dauernde oder vorübergehende Verkehrs​beschrän​kungen oder Verkehrsverbote, insbesondere die Erklärung von Straßen zu Einbahn​straßen, Maß-, Gewichts- oder Geschwindigkeitsbeschränkungen und dergleichen, zu erlassen.

Gegenständliche Verordnung vom 19.12.2003, Zl.: 4/VA-767-03, wurde nach einigen Fahrver​suchen mit den gegenüber der Liegenschaft Haggenmüllergasse 8 befindlichen Garagenbesitzern durchgeführt  und diese ergaben, dass auf Grund der Abmessung ihrer Fahrzeuge die Benützung der Gingen beim Abstellen von Fahrzeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite unmöglich war.
Um den Bestimmungen des § 89a Abs. 2a lit. b und c „Eine Verkehrsbeeinträchtigung im Sinne des § 89a Abs. 2 ist insbesondere gegeben, wenn der Lenker eines Omnibusses des Kraftfahrlinienverkehrs am Vorbeifahren oder Wegfahren, am Zufahren zu einer Halte​stelle oder zu einer Garage oder am Befahren eines Fahrstreifens für Omnibusse gehindert und wenn der Lenker eines sonstigen Fahrzeuges am Vorbeifahren oder Weg​fahren oder am Zufahren zu einer Ladezone oder zu einer Garagen- oder Grundstücks​einfahrt gehindert ist“ entgegenzuwirken bzw. nachzukommen, war die Erlassung eines Halte- und Parkverbotes in der Haggenmüllergasse 8 aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs unbedingt notwendig.

Beilage: Verordnung vom 19.12.2003, Zl.: 4/VA-767-03 [oben Nr. 22]
[Bemerkung: Der UVS-NÖ hat keine Gegenschrift erstattet (Mitteilung des Verfassungs​gerichts​hofes vom 20.04.2010, B 64/10-6).] 

30. VfGH-Ablehnungsbeschluss vom 20.09.2010 (B 64/10-11)
BESCHLUSS:

Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des Präsidenten Dr. Holzinger,  in Anwesenheit der Vizepräsidentin Dr. Bierlein und der Mitglieder Mag. Dr. Berchtold-Ostermann, DDr. Graben​warter, Dr. Hörtenhuber und Dr. Kahr als Stimmführer, [sowie mit Zustimmung der nicht an​we​senden Mitglieder Dr. Gahleitner, Dr. Haller, Dr. Lass, Dr. Liehr, Dr. Müller, Dr. Obern​dorfer, DDr. Ruppe, Dr. Schnizer, siehe Korinek, Kleine Besetzung, große Entlastung, in Die Presse vom 21.1.2002, sowie Korinek in 2. Adamovich-FS (2002) XIX, weiters (zum diesbezüglich par​allelen Art 144a B‑VG) Neuwirth, VfGH-Presse​infor​ma​tion vom 30.12.2008, 2] im Beisein der Schrift​führerin Mag. Reininger in der Beschwerdesache des Dr. Fred Brande, Weinberggasse 60/16/1, 1190 Wien, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andreas Nödl, Prinz-EugeStraße 50 / Eingang Bel​vederegassc 2, 1040 Wien, gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates im Land Niederösterreich vom 27. November 2009, Z Senat-WN-08-1015, in seiner heutigen nichtöffent​lichen Sitzung beschlossen:

Die Behandlung der Beschwerde wird abgelehnt.
Begründung:

Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde in einer nicht von der Zustän​digkeit des Verwaltungs​gerichtshofes ausgeschlossenen Angelegenheit ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entschei​dung die Klärung einer verfas​sungs​recht​lichen Frage nicht zu er- [OS 2:] warten ist (Art. 144 Abs. 2 B-VG). Eine solche Klä​rung ist dann nicht zu erwarten, wenn zur Beantwortung der maßgebenden Fragen spezifisch verfas​sungsrecht​liche Überlegungen nicht erforderlich sind.

Die vorliegende Beschwerde rügt die Verletzung im ver​fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz. Nach den Beschwerdebehauptungen wären diese Rechtsverletzungen aber zum erheblichen Teil nur die Folge einer – allenfalls grob – unrichtigen Anwendung des ein​fachen Gesetzes. Spezifisch verfassungsrechtliche Überlegungen sind zur Be​urteilung der aufgeworfenen Fragen insoweit nicht anzustellen.

Soweit die Beschwerde aber insofern verfassungsrecht​liche Fragen berührt, als die Gesetzwidrig​keit der angewendeten Verordnung behauptet wird, lässt ihr Vorbringen die behauptete Rechts​verletzung, die Verletzung eines anderen verfassungsgesetz​lich gewährleisteten Rechtes oder die Verletzung in einem sonsti​gen Recht wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung als so wenig wahrscheinlich erkennen, dass sie keine hinreichende Aus​sicht auf Erfolg hat.

Die Angelegenheit ist auch nicht von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausge​schlossen.

Demgemäß wurde beschlossen, von einer Behandlung der Be​schwerde abzusehen (§ 19 Abs. 3 Z 1 iVm § 31 letzter Satz VfGG).

[OS 2.]
Bemerkungen bei Internetveröffentlichung Dezember 2010: 

1. a) In meiner „Äußerung (vom 11.02.2010, B 64/10-3) anlässlich des VfGH-Ab​leh​nungs​beschlus​ses B 95/09-9“ (oben Nr. 28) kam ich zum Ergebnis:

„Die im Parallelverfahren B 95/09 zur Begründung des Ablehnungsbeschlusses heran​gezogenen [drei] VfGH-Erkennt​nisse VfSlg 18297/2007, 18299/2007 und V 73/07 stehen also tatsächlich keinem der drei von mir für die Gesetz​widrigkeit des Halte- und Parkverbotes vorge​brachten Gründe entgegen, vermögen also den Ableh​nungs​beschluss nirgendwo zu tragen.“
b) Wie ersichtlich, hat der daran anschließend ergangene, parallele VfGH-Ablehnungs​beschluss B 64/10-11 überhaupt keine VfGH-Entscheidung zur Begründung angeführt und enthält auch sonst keinerlei substanzielle Begründung. 

2. a) Mangels substanzieller Begründung ist der Ablehnungsbeschluss sogar für mich als Be​schwer​de​führer nicht nachvoll​ziehbar (die Öffentlichkeit bräuchte zu​sätz​lich das Parteien​vor​bringen). Nun muss aber der VfGH selbst wis​sen, warum er wie entscheidet. Des​halb sollte es kein organisatorisch-technisches Problem gewesen sein (und hätte auch keines sein dürfen, siehe unten b bis d), die internen Ablehnungs​gründe wie​derzu​geben. 

b) Diktatoren müssen ihre Entscheidungen nicht begründen, sie sind ja niemandem verantwort​lich. 
Im Gegensatz dazu sieht das demokratischen Prinzip die Verantwortlichkeit aller (direkt oder indirekt vom Volk zu bestimmenden) Staatsorgane vor, lediglich deren Geltendmachung ist (unter ande​rem) beim Verfassungsgerichtshof dem „ein​fachen“ Bundes​verfassungsgesetzgeber vorbe​halten (vgl in der Einleitung zu „Amtsmissbrauch durch Verfas​sungsrichter?“ den letzten Absatz). Die Geltendmachung von Verantwort​lichkeit setzt aber die Möglichkeit einer wirksamen Kontrolle voraus. 
Wirksame Kontrolle (unter anderem) des Verfassungsgerichtshofes kann nur durch die (insbeson​dere juristi​sche) Öffentlichkeit erfolgen (Entscheidungsbesprechungen). Wobei die Voraussetzun​gen hiefür im Rahmen jeder (sodann im Internet zu veröffentlichenden) Entscheidung zu gewähr​leisten sind (vgl die Nicht-Wiedergabe bis hin zur weitgehenden Nicht-Erwähnung meiner Vor​bringen in „Amtsmissbrauch durch Verfassungsrichter?“ sowie die Ausführungen betreffend Nicht-Wiedergabe, ja Nicht-Erwähnung, meiner Argumente zur VwGH-Zuständigkeit in „Verwal​tungsgerichtliche Kon​trolle verfassungsgerichtlicher Ablehnungen (Amtsmissbrauch durch Ver​waltungsrichter?)“, Vorbemerkung, wel​che Nicht-Erwähnung sich im VwGH-Zurückweisungs​beschluss 2008/13/0061-6 vom 11.11. 2008 [siehe diesen in „Diskriminierung…“] wiederholte). 
Zwar war das Internet dem Verfassungsgeber (1920) nicht bekannt, im Hinblick auf die damaligen gerichtlichen Instanzenzüge kann aber davon ausgegangen werden, dass ihm die Fehlbarkeit auch von Höchstgerichten und son​stigen Grenzorganen und das damit verbundene Kontrollproblem bewusst, und ihm daher technische Entwicklungen, die die öffentliche Kontrolle der Grenzorgane verbessern würden, willkommen waren.
Die Zurverfügungstellung des Parteienvorbringens etc im Rahmen der (zu veröffentlichenden) Entscheidungen  ist eine Bringschuld des Staates zwecks öffentlicher Kontrolle der Grenzorgane. Abgesehen davon, dass ein Einzelner die Voraus​setzungen für eine systemati​sche öffentliche Kontrolle der Grenzorgane nicht bieten kann, wäre es auch un​demo​kratisch, von ihm zu verlangen, er möge, so er in der Entscheidung eines Grenzorganes eine absolute Nichtig​keit und/oder einen Amtsmissbrauch ver​mutet, auch noch selbst das Par​teien​vorbringen etc veröffentlichen, anstatt von dieser Voraussetzung ausgehend an den „einfachen“ Bundesverfassungsgesetz​geber (auch in Gestalt potenzieller Unterzeich​ner eines Volksbegehrens oder potenzi​eller Wähler) herantreten zu können.      

Gegebenenfalls kann dann – auf die öffentliche Kontrolle gestützt – der „einfache“ Bun​des​verfas​sungs​​gesetzgeber die Verantwort​lichkeit geltend machen. Damit würde (unter ande​rem) der Ver​fas​sungs​gerichtshof auch präventiv kon​trol​liert (beachte auch „Amtsmissbrauch durch Ver​fas​sungs​richter?“, Bemerkungen bei Inter​netveröffentlichung April 2008, Punkt 6, sowie die Vorbe​mer​kung zu „Verwal​tungs​gerichtliche Kontrolle...“ – Stich​wort: offene Gesell​schaft der Verfas​sungsinterpreten). 

c) Zwar werden jene absolut nichtigen Entscheidungen, bei denen das Parteienvorbringen und allfällige Zeugen​aussagen etc – vollstän​dig, allenfalls ano​ny​​misiert – wiederge​geben sind, aber eine substanzielle Entscheidungsbegründung fehlt, selten sein. Substanziell begründungs​lose Entscheidungen können aber trotzdem nicht wirksam kontrolliert wer​den. Diesfalls könnte zwar die Öffentlichkeit den Spruch der substanziell begründungslosen Entscheidung mit dem als Folge der eigenen Beurteilung gefunde​nen Spruch ver​gleichen und eventuell Übereinstimmung feststel​len. Der Weg dahin ließe sich aber nicht nach​voll​ziehen, vielmehr könnte sogar ein gewürfelter und damit ohne Rechtsüberzeugung er​gangener Spruch, eventuell versehen mit einer nichtsub​stan​​zi​ellen Begründung, die öffentliche Kontrolle bestehen. Als wirksam kontrollierbar können daher nur solche Entscheidungen betrachtet wer​den, die nach außen den Anschein von Rechts​überzeugung zu erwecken vermögen, also substan​ziell begründet sind. Dies umso mehr, als das entscheidende Organ ja nach dem rechts​staatlichen Prin​zip ohne​hin wissen muss, aus welchen substanziellen Gründen es wie entscheidet.

Nach innen kann auch eine substanziell begründete Entscheidung ohne Rechtsüberzeugung ergangen sein (und zwar entweder im Sinn von gewürfelt; oder im Sinn von bewusst gegen ein für richtig erkanntes oder zumindest als richtig drohendes Ergebnis abgefasst). 

d) Da Entscheidungen von Grenzorganen, weil nicht anfechtbar, nur gültig oder absolut nichtig sein kön​nen, sind der gegenständliche Ablehnungsbeschluss und alle vergleichbaren Ent​schei​dun​​gen – schon wegen Feh​lens des Parteienvor​brin​gens etc und damit verbundener öffentlicher Un​kon​trol​lier​barkeit  – dem demokra​ti​schen Prinzip entgegen ste​hende, für eine Diktatur typi​sche Akte, somit abso​lut nichtig und die betreffenden (zahllosen) Verfahren weiter​hin bei diesen Grenz​organen anhän​gig. Zur Sa​nie​rung wird der „qualifizierte“ Bun​des​verfassungsgesetzgeber (Art 44 Abs 3 B‑VG) eine ver​tret​bare Lösung finden müssen (zu einer Sanierung durch den „ein​fachen“ Bun​des​verfas​sungs​gesetz​geber: BVG BGBl 1964/274 über die verfassungsmäßige Kundmachung von Gesetzes​beschlüssen der Landtage).
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